
Kai Hamdorf/Claes Lernestedt 
Die Kriminalisierung des Kaufes 
sexueller Dienste in Schweden~-

Prostitution war stets ein heikles Thema für das Strafrecht. Die SkalJ!. des straf­
rechrlichen Umgtmgs mit der Prostitution reicht vom totalen Verbot bis Zur 
vollständigen Freigabe. Als Erfahrung gilt festzuhalten: Je repressiver der Um­
gang mit dem Problem, desto intensiver die Versuche, das Gewerbe im Geheimen 
zu betreiben. In dieser Situation ist der schwedische Gesetzgeber einen neuen 
Weg gegangen: Er hat den Kauf, nicht aber den Verkauf sexueller Dienste unter 
Strafe gestellt. Der Freier und nicht die Prostituierte stehen nun I:n Schweden 
unter Strafandrobung. Demgegenüber verTreten die Autoren die These, wenn 
man eine Kriminalisierung der Prostitution überhaupr für erforderlich htilt, dann 
sollten beide Parceien betroffen werden. Besser jedoch seien soziale Maßnahmen 
zur Lösung der Probleme. 

Die Red. 

»lndeed, there seems to be an undeniable tendency among legislators to assume that 
the ,commercialization of an tlctivity takes it outside the sphere of thr principle of 
liberty and subjeas it 10 public regulations'((.' 

I. Einleitung 

Schweden hat seit jeher sowohl in gesellschafts- als auch in kriminalpo!itischen 
Fragen wenn nicht eine VorreiterrolJe, so doch zumindest eine Sonderposirion ein­
genomme.n. Dies gilt sowohl für das Sanktionensystem als auch für gewisse einzelne 
Delikte: Man denke an die strenge Haltung gegentiber Alkohol und Drogen, be­
sonders im Straßenverkehr, aber auch an Kindesmißbrauch und -pornographie, alles 
Gebiete die erst kürzlich erhebliche geserzgeberische Aktivität erfuhren. Seit dem 
l. J muar 1999 hat das Land durch das Geserz über das Verbot de5 Kaufes sexueller 
Dienste> nun auch die relativ ejn~ame Spitzenposition im Kampf gegen die Prost;w­
tiOlzl übernommen. 
Die Prostitution ist sicher kein wünschenswertes, zugleich aber auch eio. ebenso 
sicher nicht gänzlich verhinderbares Phänomen. Inwieweit man hierauf mit Strafrecht 
reagieren sollte und welche Beteiligten dabei zu strafen sind, ist seit jeher umstritten"'. 
Die Motive für die jeweils gewählte Lösung variierten und wurden oftmals nur sehr 

• Für S;monc GcrarJ, ohne deren Ga"freunruch~ft und Kochkun5l der Artikel ;n dic~r Form nicht 
2Us.f:t.nd~gekomn1en 1.V2rl'. 

, Feinborg, H.rn,less wrongdoing, J 990, $. ll'. 
l Lag om fOrblld mOl köp 4" "xI1.1la ljlTlSt<y SFS 1998:;08. 
J Der in den schwedischen Gutachten >.ur Proslitution SIels vC"rwcndClC Ausdruck komhandel (Goschkchts· 

hJndcl) bringt de mgegenüber bereits eine ~cwissc Bcwerrung zum Ausdruck. 
4 In DCUlschhnd wird der Freier der ze;1 . lIndings nicht btlan gt, auch wenn eine TeilnahmeslTaCbukeil \lnd 

.ueh eine Ordnungswid rigkeit in engen Grcn2cIl durchAUS in BClr~ch, hmc. Hierzu G'adlm~nn-S(heeYeY. 
Die Privilegicrung des Fre;<"rs im $'raf- und Ordnungswidrigkei,cnrcch" GA 1991, S. 349 ff. 
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vage ausgedruckt, dies gilt auch für die neue schwedische Regelung. Dem Betrachter 
werden eine Reihe einzelner negativer Effekte dargeboten, doch bleiben viele 
Aspekte ausgeblendet, dje bei einer Neukriminalisierung gemeinhin für bedeUtend 
gehalten werden. Nicht alle sollen im folgenden aufgegriffen werden: Die mögliche 
Effektivität der neuen Regelung wurde bereits im Gesetzgebungsvertahren durch 
Praktiker in Frage gestellt,l und die bisherigen Erfahrungen der Polizei und der 
Gerichte liefern ein eindeutiges Fazit6

• Ebenso ausgeblendet bleibt die Grenze der 
Strafbarkeit: Was ist eigenrlieh umer Prostinnion zu verstehen?' Der Darstellung im 
folgenden liegen gedanklich Siruationen zugrunde, bei denen es sich eindeutig um 
Prostitution handele und die insofern typisiert sind, als der Käufer ein Mann und die 
Verkäuferin eine Frau isrs. Der Artikel wird sich nach einem historischen Überblick 
über die Entwicklung in Deutschland und Schweden vielmehr ideologischen Fragen 
widmen, vor allem der frage nach der BerechLigung einer solchen Regelung, wie sie in 
Schweden Gesetz geworden ist. Auf der einen Seite soll das Strafrecht als letztes 
Mittel, als ultima ratio der gesellschaftlichen Reaktion eingesetzt werden, auf der 
anderen Seite haben wir heute bereits einen Zustand der Überkriminalisierung, oft 
angesprochen als "strafrechdiche Inl1ation«. Daher ist bei Neukriminalisierungen 
grundsätzlich Reslriktivirät angezeigt und sollten daran hohe Anforderungen ge­
knüpft werden. Gleiche Anforderungen haben aber im Prinzip auch bestehende 
Tatbestände zu erfüllen, die Aufhebung einer insofern nicht (mehr) tragbaren 
Norm wäre kein Eingestehen VOll Schwäche, auch wenn es in Zeiten des »geeting 
cough" - populistischer Kriminalpolirik und symbolischen Strafrechts - als solches 
gedeutet werden mag. Aus diesem Grunde sind die hier aufgeworfenen Fragen auch 
für den deutschen Leser von Bedeurung, haben doch gerade im Bereich der Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung noch Vorschriften Bestand, deren Legitimität 
vielerorts bestritten wurde und wird9. 

S Si.h. hierzu sowie .uch ,I, D'f"Sec!lung der """en Vor,chrift Corni I" Schweden inl Kampl gegen d" 
Prostitution, Neue Kril1linalpolilik t9??, S_! I. 

6 .Mehr sichtbare Poliz; sten aul dem Straßcnsrr;ch sollen d;, Scxbufcr in M.lmÖ und Göteborg ,bschrek· 
ken. Die Slr.ßtnprostitulion in den Stlde<n nimmt 7.U, obwohl der Se~hul zum Jabr~swechscl verboten 
"",rde. - Die SLTl(lenprO<litut1on Ist last im sei ben Umf.ng wie vor der Kriminolisicn.mg zuruckgekellr1, 
und die Sexkaufcr lind nicht einmol mehr besonders vorsichng. ,Das G"'CtZ i.t vi\llig wirkungslos. sogt 
Mikacl ßorg,ve, So,i.brb<i,cr;n M.lmös !'rosu lUlionsgruppe .• (Aus Dagens S"crigeNytt vOm ). 9· '999). 

7 Eine Fuge, die beide U.nder gl.;cherm.ßcn bClrifft, vgl. LK·L"'f!"'/lC, S,GB J'. Aufl § .80' Rdn 4 
(.Verhalten "on M:;nncrn und FI<\ucn. die ,ich einem individuell nicht bestimm'en Kreis von Mannern und 
Frauen zt: )cxu.lkont.ktell preisgeben oder preisgeben wollen.); zur Diskussion der Defin;';onsfragcn 
siehe Tni,kmdn. Gh dct 3ll tygb lust~,,? JFT 1998. S. H9 ff. Tra,/m,,,,, meint, daß die in der Regel 
aufg<"dhhen Merkmale alle v.ge <ind, .) Komm,.,-<.i.Ji"t, b) Promi,kuit'il, cl die Wahl der Gcschk-cht;­
p.nner geschieht ;\us rein winsell .ftlichen Gründen, d) di e sexuelle Verbindung ;st voriibcrgehend und 
kurzwiihr<nd, sowie c) gep rägt durch emotiondl< Gleichgül t1gkeil. 

S Daher wird im folgenden VOn .. der Prostituierten- und '. dem Freier" die Rede sein . Di. meisten der 
ErwJgungcn ließen ,ich aber unproblem'llsch auf ,ndere hetero· oder homosexuelle Konstdhlionen 
üb,·nrogen, die .11. von d.r erwähfllel\ Definition ,rf.ßt werden. 

9 Vgl. "or .llem schOr! LzUlmAn)l, Sexu.ld~likte -$rr.,lulcn ohne Opfe"'. ZR!' '980, S. 44 ff: - .. . das geltende 
S".fr<eht schützt, untcr Mißbrauch Oe, Freihchsbeg:riH" die Sexualmoral..; aus jimgeror Zeit lber .luch 
GIeß, Die Reglementicrung der Prosrilulion in O.u«chl.nd. Diss. '997; Gradmann-Schurt'r (Fn. 4), 
S_ JS9-
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354 2. Geschichtliche Entwicklung - Deutschland und Schweden 

2. I. Deutschland'o 

Vom 1 8.Jallfhundert an waren Prostitution und/oder Kuppelei zwar vcrhocen. gab es 
aber srets in schwankender Zahl - je nach Durchserzungsfähigkeit der Ministerien 
gegenüber der Polizei - polizeilich konzessionierte Bordelle. Durch die mit den 
Konzessionen verbundenen Auflagen wurden gewisse Hygienestandards durchge­
setzt, aber auch besonders negative Phänomene der Straßenprostirution, wie z. B. 
Gewalt der Freier gegenüber der ProstiLUierten) in gewissem Maße unterbunden. Auf 
diese Weise konme man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerscirs wurde die 
Botschaft eines strafrechtlichen Verbotes - daß die (anständige bürgerliche) Gesell­
schaft Abstand von Proseirution und Kuppelei als unakzeptablen Phanomenen 
nimmt - aufrechterhalten, andererseits aber auch die negativen praktischen Aus­
wirkungen der Prostitution bekämpft und das Milieu überwacht und kontrollierr, 
was nicht möglich gewesen wäre) wenn man es durch strikte Gesetzesanwendung in 
den Umergrund getrieben hätte. Im Allgemeinen Preußischen Landreche von 1794 
kommt diese Doppelzüngigkeit direkt im Gesetz zum Ausdruck. In dem nicht 
weniger als 27 Paragraphen umfassenden Abschnitt .. Gemeine Huhrerei« wurde 
sowohl ein generelles Verbot der Prostitution als auch eine An Rahmenregelung 
für die polizeilichen Bordellkonzessionen aufgenommen". Zulässige Konzessions­
auflagen waren unter anderem ärztliche Zwangsuntersuchungen und Hausdurch­
suchungen ohne konkreten Anlaß. 
Das Sm.fgeserzbuch für die preußischen Sra.;lten von 185 I verbot in § 146 jede An 
von Kuppelei und Bordellbetrieb, während die Prostiruiene gemäß § 147 nur dann 
bestraft wurde, wenn sie den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete. Die 
Gerichte akzeptierten jedoch weiterhin polizeiliche Bordellkonzessionen, da man die 
betroffenen Vorschriften nicht in dem Sinne auslegen wollte, daß sie die Prostituierlen 
zur - ebenfalls verbotenen, da i. d. R. den polizeilichen Anordnungen widerspre­
chenden - Straßenprostitution zwängen. Das Ministerium versuchrc wiederum, das 
Polizeipräsidium per Anweisung zur Schließung aUer Bordelle zu "Zwingen, was aber 
nur teilweise und zögerlich geschah. Auf der anderen Seiee befürwoneeen einige 
pragmatisch eingestellte Juristen sogar staatliche Bordelle. Im RStGB 1871 wurde das 
Verbot der Kuppelei und des Bordellbetriebs bei gleichzeiliger Zulässigkeit der 
anweisungsgemäßen Prostjrution beibehalten und die anweisungswidrige Prosritu­
tion in den Bereich der Übertretungen verlagert. Angesichts der erneuten Zunahme 
der polizeilichen Konzessionierung der Bordelle wurde in der Literatur konstatiert, 
daß »auch die Diensthandlungen des Polizei beamten. der den Dirnen sitrenpolizei­
liehe Anweisungen erteilt oder diese überwacht, als tatbesrandsmäßige Teilnahme/ 
Kuppelei abgeuneil[ werden« müßten, und bezüglich des Staates heißt es: " ...• bei 
der Gestattung oder gar Beförderung von Bordellen wird er selbst zum Kuppler und 
zum Übenreter seiner eigenen Gesetze.«". So entsrand gar die paradoxe Situation, 
daß die Polizei selbst Straßenprostiruierre in Bordelle einwies. eine für sich genom­
men bereits strafbare Handlung. 

'0 $ieh~ zur Gcsamtdarstellung d.r Entwicklung für D.ul5chland Gieß (Fn.9). plssim und kurz<r dm , 
Obr;~kc;( und Hur<nwil""t. ZRP 1994. S. 4}6 H. 

,\ Womit die G~selzesbge 179 .. wci"U5 eher mil den Anfordernissen der Rcchl $';l<",!Iichk,it im Einkj,ng 
,und als es inden iolgcndcn '00 Jahren der Fall war. Das Moddl de, gen "dien Verbots der Prostitution 
bei gleichzeitig gellenden poli"eihchen Komc,si onSl"egclungen für Bordelle wurde dem Preußischen 
Bordellreglcmcnl \'om 2.2.1 7f) ' entlehnl und im ALR in den Ab5Chnm Theil JI Tilel 20 §§ 999 bis 1016 
ubcr y.Gcmcil1c Hulut"H:i J;( ,,· Ln~cIi.igt. 

r l Ziliert nlch Gieß (Fn. 'o), S. 439. 
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Im Dritten Reich war die Einstellung des Staates zur ProstituTion noch ambivalenter: 
Das Phänomen wurde verachtet (Hitler widmete der Prostitution und den Ge­
schlcchrskrankheiten in "Mein Kampf« ein ganzes Kapitel), gleichzeitig wurde 
aber die Regelung der Konzessionierung beibehalten und die ProstitUtion gar zu 
staadichen Zwecken insTrumentaJisiert, indem Frauen in Konzentrationslagern zum 
Geschlechtsverkehr mit Soldaten gezwungen und wohl sogar staatliche Bordelle zur 
Verhinderung des Verkehrs zwischen ausländischen Zwangsarbeitem und deutschen 
Frauen eingerichtet wurden (). 
In der Bundesrepublik blieb die Rechtslage bis zur Strafrechrsreform der siebziger 
Jahre unverändert" . Der Reform lag allgemein im Bereich der Sexualdelikte das 
Bestreben zugrunde, deurlich zum Ausdruck zu bringen, daß Aufgabe des Srr",frechts 
niche die Wahrung der allgemeinen Sittlichkeit, für den Bereich der Sexualdelikte also 
die Durchsetzung der herrschenden Sexualmoral, sondern lediglich die Bestrafung 
sozialschädlichen Verhaltens ist' I. Geserzestechnisch wurde dies durch die Änderung 
der litelüberschrift des 13. Abschnittes des StGB von» Verbrechen und Vergehen 
gegen die Sittlichkeit« in "Strahaten gegen die sexuelle Selbscbestimmung« vollzogen. 
Auch wurden ediche Sexualdelikre grundlegend umgestaltet. Im Bereich der srraf­
rechtlichen Regelung der Prostitution tat sich hingegen vergleichsweise wenig. 
Einer verwalrungsrechclich-pragmatischen Sperrbezirksregelung, nach der die Lan­
desregierung gern. Art. 197 EGStGB Sperrbezirksverordnungen erlassen kann und 
die Prosrituierte bei Verstoß ordnungswidrig handelt (§ 120 Abs. I Nr. I OWiG), 
schließen sich strafrechtliche Vorschriften an, deren Berechtigung vielfach bezweifelt 
wird,6. In § 184 a ScGB werden Verstöße gegen die Sperrbezirksverordnung bei 
Beharrlichkeit der Prostituierten zum strafrechtlichen Delikt aufgewertet und in 
§ r 84 b StGB die sittlich jugendgefährdende Ausübung der Prosticution mit Geld­
strafe oder Freiheitssrrale bis zu einem Jahr belege. Neben den hier nicht weiter 
interessierenden Slraflatbeständen, die eine catsächliche Beeinträchtigung der Hand­
lungs- und Entscheidungsfreiheit der Prostiruienen voraussetzen, wie etwa die Vor­
schriften über den Menschenhandel, die ausbeucerische Zuhälterei und Prostitueions­
förderung, und diejenigen Verhalrensweisen, die ein Halten in Abhängigkeit be­
deuren, sind mit § I So a Abs. I Nr. l und § r 81 a Abs. 2 StGB weiterhin Tatbestände 
in Geltung, bei denen die umschriebenen Handlungen die Willensfreiheit der Pro­
stiruierten nichr beeinträchrigen, die vielmehr allenfalls ein Indiz für das Vorliegen 
einer die Willensfreiheit beeinrrächtigenden Siruation darstellen können. Während 
die erste der beiden Vorschriften das ehemalige Bordellverbot »dem sachlichen 
Gehalt nach unverändert« '7 übernimmr, erfaßt die letztere sogar die nicht-dirigie­
rende Zuhälterei, also das gewerbsmäßige Vermineln sexuellen Verkehrs. Dem alten 
Verbot der Bordelle und der Kuppelei sind nunmehr aber nicht lediglich neue 
Namen gegeben, sondern auch neue Schutzinceressen bzw. Rechtsgüter zugrunde 
gelegt worden. Die Verhinderung der Prostirution selbst ise erklärtermaßen nicht 
mehr Ziel der Vorschriften, vielmehr geht es um den Schutz der Prostituierten vor 
Beeinträchtigungen ihrer persönJichen Unabhängigkeit und Freiheir,8. Da diese 

'3 laUl Gieß (fn. 9), s. 9" rf., iSI die hisronschc forschung in die<trn Bereich allerdings nock recht <v<nig 
entwickelt. 

'4 ~.Srraire<:hr$rdorrngc<et,-vom 1).11.1973 (BGBI. I '7>s)und ÄndGvom 1,J.r97~ (BGBI. I 469, jOl). 

lS BGHSt lJ, 4)' .Das Strafgesetz hai nicht die Aufgabe, .u{ geschlechrlichem Gebier einen moralischen 
St>ndud des ot"Wochs"nen Bürger, durch.usCl7.en, sondern es h.u die S07.i.Jordnung der GemeInschaft 
\'or StoNogen und groben BeläSligun&cn 7.U schUlzen.<. 

,6 So b<7.uglich §§ rS4', b SrGB Leo, Die ..... {'"",h,li,he Kontrolle der ProstilUlion, Diss. '991, S. '99, 11 \; 
CY<U1lmd,m-S,hefYeY (Fn. ~), s. ) j 9: zu ~ ,83 und zu §~ ,80' Ab •. I Nr. l Alt. I, 18 I • Ab'. l S,GB 
SthönkclSchroocr-Lencknn, 51GB, 'S. Aull. Vor ~ 174 Rdn.' und insgcso.mt Gieß (Fn.?), S. IHf!. 

r7 u,knt:'fIKühl, StGB, 1.). Aufl ., ~ ,80' Rdn.1. 
rg LK-uujhu/lc , 5IGB, § ISO' Rdn. ,; SK·Hom, SrGB, § ,80> Rdn.l; bereits hier lißr sich fragen, wekhes 
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offensichclich beim bloßen Bordellbeuieb und der entge!dichen Vennitdung von 
Kunden nichr gegeben ;st. werden die Vorschriften konsequenr als abstrakte Ge­
fährdungsdelikte imcrpretiert(9. Die noch im Regierungsemwurf zum sechsten 
Strafrechtsrdormgesetz vorletzten Jahres vorgesehene Umgestaltung des § 180. 
Abs. I Nr.2. SlGB in ein konkretes Gefährdungsdelikr ist letztlich nicht Gesetz 
gcwordeo!o. 

2.2 Schweden 

Im Missecacengeserzbucn (misgierningsbalken) des Jahres 1734 !um noch eine äußerst 
strenge Sexualmoral zum Ausdruck, jeglicher außereheliche geschlechtliche Umgang 
wurde bestrafr und als gemeinsame. gegen Gou gericlHere Sünde angesehen. Im 
nächsten großen Gesetzeswerk. dem Strafgesetz (scraff74gen) von 1 S64, hatte sich 
das Verständnis der Natur der Sexualdelikte bereits in Richrung auf das heute herr­
schende verändert. Die Beschreibung der Straftaten als gemeinsame Sünde wurde 
sukzessive vom Bild des Übergriffs eines stärkeren auf einen schwächeren Part 
abgelöst. So war z. B. der außereheliche Geschlechtsverkehr nicht mehr für sich 
genommen strafbar. Nunmehr konnte lediglich der Mann bestraft werden, und 
auch nur dann, wenn der Verkehr zu einer Schwangerschaft führte und er sich seiner 
U nrerhahsverpfl ichm ngen en rzog' I • 
Im Jahre 191 S wurde die Strafbarkeit für die verschiedenen Akteure rund um die 
Prostituierte wieder verschärft. Danach wurden auch Souteneure bestraft, d. h. Per­
sonen. die um des eigenen Gewinns willen dauerhaft die unzüchtige Lebensweise 
anderer ausnützen. ohne dabei zur fremden Ul12ucht zu vermitteln. zu verleiten oder 
diese zu fördern. Gleichzeitig wurde die Prosritucion selbst, auch im Bordell. eß[­
kriminalisiert". Die bis dahin bestehende Strafandrohung dürfte hauptsächlich dazu 
gedient haben. Bordelle als solche zu unterdrücken, so daß mit einer strengeren Strafe 
für die Umwelt der Prostituierten das Strafbedürfnis hinsichtlich dieser selbst ent­
fiel' ); eine bloß scheinbare Maßnahme. da man Straßen- und Bordellprostituierten 
mit den seit langem geltenden LandstreichergesetZen beikam'<. Dabei handelte es sich 
um rein präventive, nicht strafrechtliche Gesetze. die gewisse spezielle gesellschaft­
liche Risikogruppen (wie Bettler, Berufsdiebe. Bauernfänger, Berufs- und Falsch­
spieler, Soutcneure und die Gruppe • • die als Parasiten bezeichnet werden kann«'!) 
von der Begehung von Straftaten abhalten sollten. Die Prostiruierten konnten so auch 
nach der Entkriminalisierung mitrels Maßnahmen einschneidender Narur kontrol­
lien werden, Hauptanliegen scheim auch in Schweden dabei gerade die Kontrolle 

gewesen zu sein. was durch den Zusammenhang der Landstreichergesetze mit der 
sog. Reglementierung verdeutlicht wird. Danach wurden die Landscreichergesetze 
nicht auf diejenigen Proslituierten angewandt. die sich an speziell ausgefertigte 
Regeln hielten. welche sich auf § J Landstreichergesetz sCÜtzten. Unter anderem 
hatten sie sich in polizeiliche Register eiozuuagen und sich regelmäßig ärztlich 

.subst.ntii.,bu< Rcchugul« - im Untcrsch,ed zur -bloßen MOf,<Jw,drigkeil < - einer solchen Un.h· 
n;i" gigkci! denn zugrunde li"I\<n ,oll . 

'9 L~-Laufb;;lte, 5lGB § ,80' Rdn . 11; LdClml'r/Ku"'. 51GB. § 18o~ Rdn.) . 
10 Siehe UT·Drs. 1)/8S87. S. 6. )' unJ BT-Drs. 1) /9064. S. q. 
l' Fö,.,lag till Straff-Bdlk , MOli\w, S. 38. 
11 SFS 19' S:419. Und ZOll'" du rch Aufhebung des K.p. 1 S § 11 Abs. l SIr.\fgcsel7.. 
1) Stjernbl!7'g. Nil<, Komm ent"' ,ill S,r.offbgcn k..p. 17-,8. 1 . Aufl. '9)0. S. ,,6-1' 7. 
'4 Zur Gcsch Lclm de, b.odstreichc,eigcsCI7.J;cbung siche SOU '9~9 :4. 
'1 SOU '949:4, S. 1~9· 
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untersuchen zu lassen. Kamen sie dem nicht nach, »so wurden sie zu Zwangsarbeit 
veruneilt, formell wegen gewerbsmäßjger Unzucht, aber in Wirklichkeit wegen 
Übenre[ung des Prostitutionsreglements«'6. Das Hauptziel der Reglementierung 
war hier ebenfalls die Kontrolle über die Ausbreirung der Geschlechtskrankheiten. 
Den regelmäßigen ärzdichen Untersuchungen folgte bei FeslSCellung einer Ge­
schlechtskrankheit die Zwangs behandlung in einem Krankenhaus. Bereits 19/8 

wandte man sich jedoch von diesem Reglementierungsmodcll ab und versuchte, 
das Ziel durch die Einführung einer neuen Vorschrift in das Strafgesetz zu erreichen, 
die die vorsätzliche oder fahrlässige Ansteckung oder Schaffung der Gefahr einer 
solchen selbst als Delikt ausgestaltete ' ). 
In den Vorbcreirungsarbeiten der 40er Jahre zum heutigen Kriminalgesetzbuch 
(brottsbalken, BrB) wurde die Wiedereinführung der Strafbarkeit der Prostitution 
diskuticn. Unter Hinweis teils auf die gerade vorgenommenen Entkriminalisierun­
gen, umer anderem bezüglich des homosexuellen Verkehrs zwischen Erwachsenen, 
teils darauf, daß die Prostitution sich, so gewisse Formen verboten würden, nur 
wieder andere suche, nahm man von einer Neukriminalisierung Abstand_' S 

Oie Frage nach der Ausweirung der Maßnahmen gegen die Proslirution, darunter die 
Kriminalisierung der Kunden, der Prostiruierten oder beider, wurde im Prosritu­
tionsguuchten des Jahres t978 wieder aufgenommen'9. Hierin wurde empfohlen, 
weder Verkäufer noch Käufer generell zu kriminalisieren, da man die ProstitUtion 
damit lediglich in den Untergrund treibe. mit erhöhtem Risiko für beide Parteien. Es 
seien auch erhebliche Beweis- und Definitionsschwierigkeiten zu erwarten und die 
Möglichkeiten der Überwachung der Verborsbefolgung gering einzuschätzen. Die 
einzigen Fälle, bei denen es zu einem Eingriff kommen könnte. beträfen die Straßen­
prostitution, während die versteckte Luxusproscitution unvenolgt)O bliebe, so daß die 
Kriminalisierung ein Beispiel typischer Klassengesetzgebung darstellen würde. Man 
sprach sich allerdings zumindest für eine begrenzte Kriminalisierung aus. So sollte 
de~enige wegen sexuellen Mißbrauchs bestraft werden, der sexuelle Diens[e von 
einer Proscitutienen erwirbt, von der er weiß, daß sie drogenabhägig ist oder unter 
dem Einfluß von Drogen steht. Dieser Vorschlag wurde jedoch nicht Gesetz. 
Einige Emwicklungstendenzen lassen sich in beiden Ländern gleichermaßen aus­
machen. Zum einen ist dies der Widerstreit zwischen pragmatischer Reglementierung 
- deren rechtsstaadiche Bedenklichkeit auf einem anderen Blatt steht - und konse­
quenter Verdammung der Prostitution und ihres Umfeldes. Zum anderen läßt sich 
bezüglich der beteiligten Akteure, Käufer, Verkäufer und Vermittler. folgendes sagen. 
Als die Zeit vorüber war, in der man die Sexualdelikte als gemeinsame Sünde beider 
Parteien angesehen hatte, war es die Schuld des Mannes. die in erster Linie heraus­
gestrichen wurde. Was den Geschlechtshandel angeht, war der Käufer seiner nOI­
wendigen Rolle zum Trotz nur eine Schartenfigur, während andere Akteure. die die 
Prostituierte auf die ein oder andere Weise zur Prostitution ermuntern oder Nutzen 
hieraus ziehen, in weitem Umfang mit Strafe bedroht wurden und werden. Eine 
Grundannahme nach Überwindung der Sicheweise von der gemeinsamen Sünde 

16 Proposit ion '9,8:1 S 4, s. 14-JS. 
>7 Grund hierfür w~r d .. Weichen der Überzeugung. daß die POsiliv~n ,wiurcn Effckte die ncg.,i,·cn 

redlllichen und sozi.lon Aspekte überwogen . Siehe proposition '9'S:, S4, S. 46-47 . 
• & "Außerdem wird die Prostitution in großem Umfang in verstcck ,en Form~n betricben; Um die erforder­

lich. Ellek,iviüt ~u erreichen, w~re e. d.her no",,~ndig, ~t.Atl i cherS<Hs Aufsich"mAßnohmen in einem 
M.ße vorzunehmen, d .. nicht glücklich so; n kann und das nicht selten eher schad., ,.I, nutz!. Es ist 
nimlich {es{zuhalten, d.ß zumindcst wa' e!W.chsene PCr>;Onen belriHt, die An., \Vj" ein Mi{burg~r seine 
sexutllen Verh~hni>se ordnel, prin7.ip,ell eine Sache seines p';v.tlcbcns ist, mit der die Gcsellsch.ft sich 
nicht beschäf,igen <olh~." Proposition ",S:, 14, s. 14-j S. 

'9 SOU '98 "71. Prosritu,ion in Schwt<!cn. Hintergrund und Gegenmaßnahmen. 
JO SOU "S"]I, S. '4S-146. 
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scheint auch gewesen zu sein, d~ß man gegen den Trieb des Mannes nichr viel run 

kann oder soll tel'. Das Bild der Frau, der Verkäuferin im Geschlechtshandcl, unterlag 

einem tiefgreifenden Wandel. Beschreibungen für Prostituierte wie »wollüstig" oder 

,.Freudenmädchen« wurden im Laufe der Encwicklung ersetzt durch Begriffe wie 

»Opfer~ und »ausgenun.t'(. 

3. Die neue schwedische Regelung 

Der Käufer scheint nun zumindest in Schweden aus dem Schatten hervorzutreten. 

Se.it dem ersten Januar 1999 wird derienige wegen Kaufs sexueller Dienste mit Geld­

strafe oder Freiheitssrrafe bis zu sechs Monaten bestrafe., der sich gegen Entgelt eine 

vorübergehende sexuelle Verbindung verschafft, soweit die Tat nicht im BrB mit 

Strafe belegt ist)'. Auch der Versuch ist strafbar)). Die Vorschrift wurde (noch) nicht 

in den BrB eingearbeitet, aber in der Gesetzessammlung Sveriges Rikes Lag im 

Anschluß an die Kuppelcibestimmungen plaziert. 

Die Kriminalisiel'\lng fügt sich in cin Umfeld von Vorschriflen mit - in gcbotener Kürzc 
d~rgeslelh - folgendem Aussehen. Wegen Verfiibru'Jg Minderjdbriger, K~pitel 6 § JO Brß. 
wird bestraft, w(!r durch Angebot oder Hingabe einer Entlohnung sich vorübcrgehenden 
sexuellen Umg~ng mit Personen unter, Sjahre verschafft oder zu "crschaff~n versucht. ''<'egen 
Kuppelei, K~pitd 6 § 8 BrB, wird bcslraft. wer fördcrt oder auf ungebuhrJiche Weise 3USnut7.L, 
d~ß ein ~nderer vorübergehende sexuelle Vcrbindungen gegen Entgelt aufnimmt, sowie der 
Vermieter, der davon Kenntnis hat, daß dic von ihm vermictete Wohnung ganz oder zum 
wesentlichen Teil für .:ntgehlichc sexuelle Verbindungen benUtzt wird und der nicht das von 
ihm Erw~rtbare tur Venragsbcendigung unternimmt. Wird die Tatigkeil (on gesetzt oder wie­
deraufgenommen. so wird der Vennicter als Förderer dieser angcsehen, Darüber hjn~us kommt 
eine Slr:lfbarkeir, wie in Deutschland, a.uch bei Vorsch.-iftcn in Beuacht, die keine direKte 
Verbindung zur Prosdlution haben, aber aus allgemeinen Grunden anwendbar sein kannen . 
Hierzu zählt die Erregl/.ng öffentlichen Argernis,e" die sexuelle Belästigung, sowie die all­
gemeine Be/d5ligung, die bei storenden oder aufdringlichen Angeboten oder Nachiragen in 
Belrachl kommen". Wegen sexuellen Mißbrauchs, Kapitel 6 §.\ Brll, wird der sexuelle Umgang 
mit Personen bCHraft, die aulgrund persönlicher oder situativtr F3klOren als ausgenutzt anzu­
sehen sind. Das Verhältnis des lctztgenannten Paragraphen 7.ur Sexkaufregelung wird noch 
angesprochen werden. 

3.1. Gesetzesmaterialien zur neuen Vorschrift 

Das Proscirurionsgutachten des Jahres 1993 schlägt eine Bestrafung sowohl des 

Käufers als auch des Verkäufers sexueller Dienste vorll . Dje Argumente für und 

gegen eine solche Kriminalisierung sind im großen und ganzen mit denen der Untcr-

) 1 Aus diesem Grunde wurde sogar die ,,,,, .. liehe Fordcn.tng der Pro5ll tulion bcfurwoncl. in form cin" 
• Absonderung "nd Vorbeh.lrung eintr Anz.ahl von Perso nell weiblichen Gesehl ceh,s wm gclq;emlichen 
schnell vorübergehenden •. ' geschlechtlichen Verkehr ... einer gewi 'sen Sicherung von Ehe, romilie u ncl 
Gesellschaftsordnung wille n •. L. Wiese. ~ilicrt mcn Gieß (Fn. 9), S. 90 Anm.69' 

J l La): (, 998:408) om rörbud mot kop .v sexudh tjämter, 
H Wo. bei $tmftJten mil vergleichbar niedrigem St raf, .. hmen 5ußcrst ungewöhnlich ist. [)4" G esetze,," 

merkt hi",_u l./l, ",hß es im brousbalken keine ."de," Str<tfrat mi, gleich n iedrigem SIr2f"hmell gibl_. die 
im Versuch"udi ul11 mit SLIafc bcl~gt ;s[. Allerdings gibt es Beispi<!c .ußerhalb dtS b)'öwb"lktJJ, siehe 
z. B. § ~o Fischercigcset7. ('99)'787).« Proposition '997198:)5, S, lIO, Auch in da Vorschrif" die den 
Sexk.uf vOn Personen unter J S Jahren unter Strafe stellt. Kapitel .6 § .0 BrB, gib' es eIne Ver<uchs­
bes timmung, wenn .uch maleri,ller Art. 

J4 Kapnel 16 § 16, Kapitel 6 § 7 und K. pi,d 4 § 7 BrB. 
JS SOU '991'15, KOJl,h.ndfin . Bcuolbnde.v '993 hs pl'Ostitul;onsUtrcdning. 
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suchung von 1978 idencisch (wo hingegen eine generelle Kriminalisierung irgendeiner 
Partei abgelehnt wurde). Beschluß- und Wirklichkeicsgrundlage sind ebenfalls unge­
fähr die gleichen. Der entscheidende Unterschied ist lediglich, daß sie nunmehr 
anders bewertet wurden. Die Unrersuchung betont mehr denn je die normbddende 
funktion einer eventuellen Strafbestimmung: Diese soll klarstellen, daß der Ge­
schlechtshandel nicht sozial akzeptabel is[)~. Auch soll sie die Gleichheit zwischen 
den Geschlechtern fÖrdern l7. Sie wird aber auch als wirksames Mirtel bei der Be­
kämpfung der ProsLiruuon angesehen, nämlich durch Abschreckung.l~ Die Unter­

suchung nimmt zur Begründung der Bestrafung beider Paneien in gewissem Maße 
Abstand von dem Bild des Opfers und des Ausnutzenden. Es ist nämlich, so meint 
man, fraglich, ob nicht auch der Käufer in gewissem Sinne Opfer ist I?, und außerdem 
sei die Prostituieree nicht in dem Maße ausgenutzt. wie es für eine Strafbarkeit wegen 
sexuellen Mißbrauchs Vorauss<>tzung wäre. Ihr Verhalten reiche auch üb<>r die für eine 
Tat notwendige Teilnahme hinaus. DLS Ziel de, Kriminalisierung sei auch nicht allein 
der Schutz der Frau. Eine einseitige Kriminalisierung gefährde vielmehr die norm­
bildende Funktion: 

pWenn die Gcscllsch~fl durch Normhildung klusrcllcn will, daß der Geschlechtshandcl als 
Verhalten nichr akzeptabel ist, aus Grunden, die sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft 
im Ganzen betreffen, erscheint es natürlich, daß die fesrgclegrc Norm für heide Parteien, Kaufer 
und Verkäufer, gilt. Den grüßten E{{~kt wird eine St~fvorschrifr auch nur erreichen, wenn sie 
sich an beide richrer. In dem Fall. daß die Strafvorschrift lediglich den Käufer umfaßI. halte dies 
zur Folge. daß das Verhalten der ProSlituienen ab weniger verwerflich und mehr sozial 
akzeptabel erscheint.«'· 

Der Vorschlag der doppelten Kriminrtlisicrung wurde von so gut wie allen Remiss­
instanzen" abgewiesen. Drei von acht befürwonctcn eine ausschließliche Krimina­
lisierung des Käufers, während fü nf auch diese Lösung ablehnten. Interessanterweise 

finden sich unter den fünf Instanzen, die auch die einseitige Kriminalisierung ab­

lehnten, die Zenrrale Sozialbehörde, die Reichspolizeidirektion. das Zentralamt für 
Gerichtswesen, der Justizkanzler und der Reichsankläger, somit also im Prinzip alle 
Remissinscanzen mit stark juristischem Bezug. Auch wurde besonders die Gefahr 
mangelnder Effektivität betont. In den auf die Untersuchung folgenden Geserzes­

vorschlag (propo$icion) wurde trorz dieses Widerstandes die einseitige Kriminalisie­
rung aufgenommen~l . Wie wurde dies begründet? Es scheint so, daß man in höherem 

~6 sou 199j"S, $.1 7 . .. Molnes Er.u;llIcns iSI die Kriminalisierung des G~chlechlshandcls nun .in not­
wendiger Schrill. um unsere Einstellung in di"er Frage zu markieren und kl., Slcllung zu beziehen gegen 
('inc Norrnali:sicnJng der PrOSlttutLon , ... ~ S.12" und ,.,Die Zeit is( mcillt,S Er.tchlcns nun reif für die 
SIO.lSgCW4lt. den Gcschlce htsh.ndel UnIcr Slrafe 7.U stellen und d amit klar zu mochcn, da!! es nicht 
hinnehmbar ist, daß gewisse Menschen and ere ausnutzen und ihne n <ch,den.. W11 ihren eigene,n Sexualtrieb 
zu befriedigen, so wie man es bereits frü he r getan hJt, ",enn jemand um des fin.nziellen Gewinnes willen 
oder JUS anderen Gründen di e Prost itution gefordert h.t .<, ebd. 

J 7 • Eine Strafbestim mung würde eine norrobi Idende Funktion erfüllen, das Verhäl tnis 1.wi"h,'n FrlUcn und 
M;mncm In Rochlung .uf m~hr Gleiehberechligung beeinllussen und klarstellen, d.ß d~r Gc<chlcchts· 
handel nich, lo,iaJ lkzeplabd iSI, sondern eine T~tigkcit. die die Sta.1lSgl!Walt als $0 verwer(Jich :md 
seh;idlich lur die Invol,·icrlen ~nsichl. d.ß sie den Stempel der SIN.hat Aufgedrückt bekommt« . SOU 
199F 1I.S.,". 

)& Zuvorderst der Käufer, .ber auch der Neurckrutiet"Ung von Verk' ulerinnen . SOU '991't I. S. 111. 

)9 ··Es wurde gel ,end gemacht. clie Fr>u sci die AusgcnulZlc, das ,Opfer, im GcschlcchlShandcl, und daß e 
d,hcrbc>chdichc Gründed.für gebe, bei einer Kriminali sierung nur die Handlung des Käufers .Is str,dbar 
anzusehen ... Man kann allerdings in Frage s,ellen. ob nicht auch M,n".r, die regelmäßig sexuelle Oiens,< 
kaufen. in gcwi sSCIn Si"" c Opfer sind. Daß die FI'1u in höherem Malle lls der Mann durch den 
Gcschlc-clnsh:lndcl gf<chäd igl wird, iSl daher kein entscheidender Grund fur eine ,Ileinige BeStrlfung 
der Handlung des Manne,.- SOU 1991:19. S. 117. 

40 SOU 1991"9, S. 117· 
4' Dicjtnigen Vcrb:indc und Institutionen, dene" im Vcrhufcdes Gesetzgebungsverf,hrcns Gelegenheit zur 

S.cllungn,hmc gegeben wird. 
4' Prop< sition 1997/98,\ j •• Kv;nno(rid· •. 

Jf9 
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J60 Maße als in der Umersuchung eine »Ausnurzender/Opfer«·Perspektive eingenom­
men hat. So wurde zum Beispiel als ein möglicher Strafz.umessungsfaktor das ,.Alter 
des Opfers«o angegeben. Auch nahm man eine An Schätzung vor, wie schädlich die 
Prostirution ist. 
Die Srrafbarkei[ der Prostituierren wird einerseits mit folgender Begründung abge­
lehnr: 

- Auch wenn die Prostitution als solche kei ne wÜn$c.henswel1e gesellschaftliche Ersehei nuns ist, 
so wirc es doch unbillig, auch denjenigen zu krimin~lisieren, der lumindcsr in den meislen 
FäHen der schwiichere Pan iSI, der von dem anderen ausgenuezt wird, welcher nur seinen 
eigenen Sexualfrieb befriedigen will. Es ist auch wichtig, um die PrOSliluiencn :<u motivieren, 
Hilfe ~u suchen, um von der ProstilUlion loszukommen, d2ß sie nicht das Gefühl haben. 
irgendeine Foml von Sanktion erw~rtcn zu müssen, weil sie als Proslituiene tatig WJren.«" 

Die Kriminalisierung des Käufers wird andererseits wie folgr begründet: 

-Es sicht hingegen 2ußer Zweifel, daß die prosti\u,ion ernsrh.1he Schäden sowohl für den 
Einzelnen als auch für die Gesellschaft mit sich bringt. Im Umkreis der Prostituienen ist in der 
Regel umf~ngreiche KriminalitJt angesiedelt, wie z. B, Drogenh~ndcl, Kuppelei, Mißhandlun­
gen usw. Die ProstiTUierte befindct sich auch im ~Ilgemeinen in einer sehr schweren Siruation. Es 
ist daher eine wichtige Angelegenheir der Gesellschaft, die Proslitulion zu bebmpfen. Auch 
wenn sich ArgumcllIe gegen die Krimin~lisierung des K.lufs sexueller Dienste anführen lassen, 
isr die Regierung doch der Auffassung, daß die Argumente für eine Kriminalis;erung so schwer 
wiegen, daß es angC'lCigl ist, nun ein Verbot des Kaufs von vorübergehenden sexuellen Ver­
bindungen einzuführen. Dadurch wird die Einstellung der Gesellschaft in dieser Frage m~rkicrr. 
Dureh ein VerboI können auch die Prostitution und ihre schädlichen Wirkungen effektiver 
bebmpft werden, als es mit der bisherigen Arbeit gegen Prostitution erreichl wurde .• « 

Der Geschlechtshandel scheint demnach ein so großes Problem darzustellen, daß es 
angebracht ist, den Käufer mit Strafe zu bedrohen. während man andererseits die 
Prostituien:en als Opfer der Prostitution ansieht und nicht mit Strafe belegen 
möchte. 

4. Gründe für eine Kriminalisierung der Kunden 

Ob eine solche Sicht wirklich konsequenr und rational begründ bar ist, soll im folgen­
den untersucht werden. Was tauge also allgemein und insbesondere im Bereich der 
Sexualstrafraten als Gesetz.esbegrundung, und kann man eine solche im konkreten 
Fall der Bestrafung der Inanspruchnahme sexueller Dienst1ei~tungen geltend ma­
chen? 

4·1. Straftaten als Angriff auf Schutz interessen 

Gemeinhin Wird die Aufgabe des Strafrechts und jeder einzelnen strafrechtlichen 
Vorschrift darin gesehen, gewisse Rechtsgürer zu schützen bzw. rechtlich geschürzte 
Interessen zu wahren. Dabei handelt es sich sters um gesellschaftliche Interessen, 
Einteilungen wie Rechtsgüter des Einzelnen, der Allgemeinheit und des Staues 
dienen nur dem Hinweis auf den Grad der Abstraktion. Erscheint es insgesamt 
wünschenswert, Strafrecht restriktiv anzuwenden, so isr hinsichtlich jeder einzelnen 
Vorschrift l'.U fordern, daß angegeben wird oder wenigstens angegeben werden. kann, 

43 Proposillon '997'98:55 , S. ,06 (Hervorhcbun& von uns). 
44 Proposition 1997'518 :55. $. '04 , 

45 Proposition '9517'98:55. S. '04 · 
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welchen Schutzinteressen sie zu dienen bestimmt ist und warum diese schützenswert 
sind. Insbesondere stellt sich auch die Frage, warum das angegebene rechtlich ge­
schützte Interesse schwerer wiegt als der mit jeder Handlungsanweisung verbundene 
Eingriff in die Handlungs- oder Organisationsfreiheiten der Normadressatcn,6. Hier­
auf hat in Schweden bereits Johan Thyrbl aufmerksam gemacht: 

hOft ist die T,üigkeit des Gesetzgc:bers bei der Fixierung des Gesellschaftswillens mehr in­
stinktivals klar bewußt., was den Grund für seinen Willen angeht (das Interesse, das er eigentlich 
schützen will). Er hat z . B. das Gefühl, d.ß Meineid (.Is Delikt] existieren solhe, aber er hat 
dieses Gefühl nicht analysien und sich nicht klargemacht, welches Interesse betroffen ist: ob der 
Meineid krimi.nalisien wird aus der Perspektive einer StralL11 gegen die Göttlichkeit, gegen das 
allgemeine Vertrauen, oder gegen die richlende Funktion des St3ates. Die Frage wird dadurch 
weiter kompliziert. daß ... teilweise eine Verschiebung . . . gerade in der Auffassung über das 
gescllschafdiche Interesse vor sich gehen kann. während das spe7,ielle ]nstitut in etwa unver­
änden bestehen bleibt (z. B. verschiedene )nterprecalionen der rel igiösen Delikte zu unter­
schiedlichen Zeiten, resp. als Angriff auf die Götrlichkcit, auf den Scaat oder das religiöse 
Gefühl) . Alles dies vereint mit der feh.lenden Klarsccllong des eigentlichen Ziels des Gesetz­
gebers für sich selbsl. ' ·' 

Ein Grund für die historische Ambivalenz des Gesetzgebers im Verhältnis zur 
Prostitution könnte in der durch uncerschiedliche politische und religiöse Ideologien 
hervorgerufenen Unsicherheit darüber liegen, was überhaupt geschützt werden soll 
und darf. Die Gesetzesvorarheiten zu der neuen schwedischen Vorschrift servieren 
dem Interessierten e.in ganzes Buffet angegriffener Interessen und Gründe sowohl für 
als auch gegen die Neukriminalisierung'8. Die einseitige Kriminalisierung in Verbin­
dung mit der in dem Gesetzesvorschlag stärker denn je betonten Opferperspektive 
können so verstanden werden. daß die Tat zum großen Teil als Angriff auf die 
Prostituierte angesehen wird. 1m folgenden soll daher zunächst der Sexkauf als 
Straftat gegen die Person (d. h. auch. aber eventuell nicht nur gegen deren sexuelle 
Selbstbestimmung) und im Anschluß als Straftat gegen allgemeine Interessen unter­
sucht werden. 

4.2. Sexkau/ als Straftat gegen die Person 

Der Gesetzgeber sieht die Sexualdelikte heutzutage nicht mehr als gemeinsame 
Sünde gegen Gott. sondem als An- und Übergriff auf die (sexuelle) Integrität 
anderer oder als Ausnutzung eines anderen. Das Strafrecht dient niche (mehr) der 
Schaffung, Verstärkung oder Durchsetzung einer bestimmten Sexualmoral<9, son­
dern bekämpft sozialschädliches Verhalten, d. h. setz.t voraus, daß sich zu jedem 
Delikt ein Schaden - vermeintlich enger. eine Rechtsgutsverletzung - konstruieren 
läßt. Man sollte jedoch nicht dem Irrglauben verfallen, durch diese Reformulierung 
des Zwecks und Ziels der jeweiligen Vorschriften se.i viel gewonnen. Auch an­
scheinend ao bloßen Moralvorstellungen orientierte Begründungen argumenrieren 
in der Regel mit gewissen Schäden für die Gesellschaft. wodurch die Trennung von 

46 (Rollen)Er..,.rlUng~n sch.ffen Freihcit. indem sie bei rollenkonformen .chadlichen Verh~.henswciscn 
nicht <n((Äuscht wcrden, _<ie schrinktn Freiheit .b~r gleichzeitig .uch cin. indem ,i. schädliche Folgen von 
Verh,lten ~u(grund Rollenerw,rrungsvcC"SIoßcs zurechnen . 

.. , John" Tbyre-n, Strafrii"cllS allm.nn~ grunder. '9°7, S. s. 
48 D>.s gleiche gilt .ber luch für die d.ut",h.n SC1<u.ldoliktC, w., sich - unkriti sch - auch sC> lC>1muliercn IIßt: 

.Oie T"bcst:inde der §§ '&0-,81 a sind hinsichtlich ihrer Schutz1.wecke ungeweihnlich differenziert . .. ', 
L.ckner/Kuhl, StGB, Vor § '71 Rdn . }. 

-19 LK-Lal/fhim~, SIGB, Vor § '74 Ab,chn . " . Durch die W:lhl d" Abschniltsüberschrift h .. der Gcsel7.­
gcb" deullich gemacht. d.ß er sich von überholtcn Vorstellungen uber d,s im Zusommcnlung mit dem 
Geschlechtlichen strafred,lich Schütz~osw~rtC 'ös~n ",olhe und als g~ChülzlCS Rechl.'igul nicht mehr di. 
Erhaltung .Ugomeiner Sittlichkeit ln.icht .• . 
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Recht und Moral und die restriktive Funktion des Rechesgutsbegriffs grundlegend 

in Frage gestellt wird. 

Wenn z. B. der Regierungscmwurl 196~ "l.um Strafgeselzbuch seine ablehnende Haltung gegen­
tiber Enrkriminalisicrungsvorschliigen im Bereich der Sexualdelikte und sogar eine Ausweirung 
der SI rafbarkeit in Form angeblicher» Lückenschließung« mit der »unbestreitbaren Erkenmni.,« 
begründet, -daß die Rein hei t u ncl Gesundhei t des GeschJedmlcbens eine außerordentlich 
wichtige Voraussel"l.ung für den Bestand des Volkes und die Bewahrung der natürlichen Lebens­
ordnung« sei, dann \u.nn dem nieh! mit der Formel des AE begegnet werden, d~s Strafrecht habe 
sich auf die ,.P6nalisicrung sozialschädlichen Verhaltens" zu beschränken'", da ein die Reinheit 
und Gesund heit des Geschlechtslebens gefährdendes oder gar schädigendes Verhallen nac.h 
erSterer Ansich! eben einen Angriff auf die natürliche Lebcns- und Gesellschaftsordnung 
darstell! und solcher in höchslcm Maße sozialschädlich isl. Ebenso ließen sich sowohl Reinheit 
und Gesundheit des Geschlechtslebens ~Is auch die n.uÜrliche Lebensordnung als Rcc.htsgüter 
konstruieren, ohne daß man sich dabei sondedich verbiegen müßte. Auch heute sind ja die 
.. Funkrionsfahigkcit der Rcchtspllegc u oder "die Sicherheit und Zuverliissigkcit des Rechtsver­
kehrs mit Urkunden. anerkannte Rechlsgu!cr. Die entscheidende Frage ist demnach nicht, ob 
sich ein Rechtsgut und ob sich Sozialsch:idliehkeir auffinden läßI, sondern warum ein gewisses 
Verhalten als schädlich anzusehen ist". Offensichtlich wird dies bei zirkularen Begründungen, 
d",. wenn z. B. bei der Strafvorschrift bezüglich der Mehrehe das InstiIut der Einehe als 
geschüt.7.tes Rechtsgut angegeben wird". 

Eine gewisse begrenzende Funktion vermag die Anforderung an Strafvorschriften, 
sich durch geschützte ~substantiierbare Rechtsgüter il und die Angabe der Sozial­
schädlichkeit des verbotenen Verhaltens legitimieren zu müssen, nur dann zu erfüllen, 
wenn man den Bereich dessen, was als sozialschädLiches Verhalten und als Rechtsgut 
in Frage kommt, materiell begrenzt. Im Bereich der Sexualdelikte werden dabei der 

Jugendschutz und der Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts genannc, wobei 
letzteres in Deutschland bereits in der neuen Abschnimüberschrift durch den Ge­

setzgeber zum Ausdruck gebracht wurde. Nun fragt sich allerdings, welche begren­
zende Funktion die Angabe dieser Schutzobjekte wirklich auszuüben vermag. Man 
nehme als Beispiel die Förderung der Prostitution. Hier sollen auch bestimmte 
Maßnahmen über das noch Erlaubte hinausgehen, die lediglich »besonders günstige 

Bedingungen für die Prosritution schaffen«, wie z. B. das Vorführen pornographi­

scher Filme, die Möglichkeir der Benutzung von Schwimmbad, Sauna und Solarium, 
sowie Alkoholaussehank mit Gewinnbeteiligung für die ProstituierteJ). Dies ist nur 
unter der Prämisse verständlich, daß es sich bei den betreffenden Vorschriften um 
abstrakte Gefährdungsdelikte im Hinblick auf die Selbstbestimmung der ProscitU­
ienen handeltH • Will man hier auch nur eine absrrakte Gefahr sehen, so muß man 
letztlich davon ausgehen, daß alles, was der Prostituierten ihre Tätigkeit erleichtert, es 

\0 Beides zi,ien nach LK-Lmfhitne, SIGB, Vor § '74 Absehn. ). 
5' In diesem Sinne aueh Korialb. Zum S,reit um den Begri{f des RcchtsgulS, GA '999, S. 16, H., der 

nach",e;st, daß niclll dem Begrif( oder der fIgur des RedlISgutes ;rgend~;ne begr.nz<:nde Funklion 
zukommt, sondem der dami, eigentlich gemeinten Forderung nach "'lioMler Normbegründung 
(S. 58), eine Behauptung, die sich ganz ITiil der hier "crt,Clonen Ansicht deckt. 

\> .Gesehutl!cs Rechtsgut ;SI im Anschlull an das in § 5 Ehcgcsc, z t tt ihahe fle Verbot der Doppelehe die .ul 
dem Grunds.tzder Einehe beruhcndcst.utliche Eheordnung.« SehönkcISchrödcr·Lenck,uy, S!GB, § 17 ' 
Rd n. I. Vgl. aueh La .. ,rm4nn (Fn. 9), S. 45 zur Stralborke;, der Pornographie: > Wo, beispielsweise, läßt , ien 
ein Sc/Jaden empirisch {es",~Jlen, und lw.,r absei" der fiktiven SehRdcn, l1<\ch dem Muster d/:"S ,"u,o logi­
schon Arguments 'Dcvianzverlelztdie Norm. (,Po(llographie verlcl~t die SeX"llllv,rfassung.)?«, und S. 48: 
.E,wa {ur die S,rafbarkcitsbcgr,; ndung der Homosc".",li,;;', wurde d"" Schu,wbjekl .heterosexuelle 
SIruhur der Gesell«h.!.. konstruierl. ohne sich "on d er oHcnsichtliehen Zi rkulari, . , des Arguments 
inhibieren zu Ja"cn .•. Vgl. .uch Kori..rh (Fn. 5 ,). s. 580' > .•• , Slreng g~nommen iSI die ExiSlenz e,ner 
Ordnung allein kein Grund, sie schon de-sh.lb {ur <ehUlU.,iird,Z zu erkl' rcn., . 

53 LK-LaufhütU. SIGB, § ,So a Rd". " mil Noch,,'eis.n aus der Rechtsprechung. Andere versuchen hier. 
reslrikliver auszulegen und verlangen M .. ßn,hmen, die generell·abSlTlkt J~Hl gc,'igllcl ,ind, Ct",~igc 
Abhilngigkeiten der Pr05UlUlenen zu v~niefen. Vgl. SK·Hom, SIGB. § 180. Rdn. 9; SchÖnk cJSchrödcr· 
Lenckncr, 51GB. § r80. Rdn. '}. 

54 So denn aueh die ganz h. M.: lK·La"jI",w, S,GB, § ,80' Rdn. 11; Luknrr/Kühl. 51GB, § ,So, Rdn. J. 
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ihr gleichzeitig erschwcn, von dieser los zu kommen. Selbst die Werbung für den 
Betrieb durch Annoncen stellt daher eint verbotene Verhaltensweise dar lS . 

Sicher, Werbung förden das Geschäfr, die Kunden mehren sich, die Kasse klingelr. 
Doch warum soll bei der Prostitution problemalisch sein, was bei anderen gewerbs­
mäßigen Tätigkeiten nicht nur selbstverständlich, sondern auch erwünscht iSl und 
teilweise staatlich gefördert wird?S6 Oder anders lormulien: Warum ist die Prostiru­
tion eben kein Beruf wie jeder andere? Diese Fragen haben nicht nur politischen und 
eventuell verfassungsrechtlichen Charakter. Ihn.en schließt sich nämlich die Frage an, 
ob und wie Förderung der ProstitUtion und Sel(kauf als SrraJraren gegen das Selbst­
bestimmungsrecht der ProstitUierten angesehen werden können.1I ~Die ProstitUtion 
ist ... unvereinbar mit dem Recht des Individuums, über sich selbst frei zu bestimmen 
und hindert seine Entwicklung«l !, behauptet ein schwedisches Gutachten. Hier liegt 
unserer Ansicht nach gerade des Pudels Kern. Soll diesem Satz ein Sinn abgewonnen 
werden, so muß ihm ein Freiheitsbegriff zugrunde liegen, der nicht rein formal­
negativem Muster folgt, sondern voraussetzt, daß eine substanziell, d. h. wirklich freie 
Person eine solche Entscheidung nichIträfe. Es ließe sich nämlich auch genau gegen­
sätzlich argumentieren: "Soweil eine erwachsene Person auf der Grundlage einer 
{reien Willensentscheidung der Prostitution nachgeht, besteht hierfür kein strafrechr­
licher Regelungsbedarf. Der strafrechtliche Schutz von Erwachsenen muß sich viel­
mehr darauf konzentrieren, die Ausübung von Prostirution auf der Basis von Gewalt 
oder Täuschung zu verhindern und die Ausbeurung der Prostitution zu verfol­
gen. l9. 

4. 2. r Negative und positive Freiheit 

Die hier angesprochenen unterschiedlichen Freiheitsbegriffe sind letzdich die von 
kanrischer Willkür und der hege Ischen Freiheit, "die gerade nicht negativ definiert ist, 
als Freiheit von etwas, sondern positiv, als Freiheit zu etwas, eben zum Allgemeinen, 
Sittlichen, Guten,,60. 

Nur aus letzterem FreiheitsbegriH ließe sich in zwangsfreier Situa,ion eine Unfreiheit 
der Prostirurierten ableiten und den Kunden, Bordellbelreibern und Zuhältern vor­
werfen, sie wirkten daran mit, daß die Prostituierte nicht zur sitclichen Person - im 
Sinne Hegels, aber eben zugleich auch im umgangsprachlichen Sinne-werden könne. 
Doch auch Verrreter des formalen Freiheitsbegriffs machen von diesem Ausnahmen 
in Ansehung bestimmter Situationen. jolm Stuart Mill meint, daß Eingriffe in Rechte 
eines Individuums dadurch gerechtfertigr werden können müssen, daß sein Tun 
anderen schadet. Ansonsten habe die Freiheit vorzugehen. Eine wichtige Ausnahme 
von dieser Regel macht er jedoch: Dem Individuum kann es nicht erlaube werden, sich 

S5 Lacknl7JKllhl, S,GB, § , 8o~ Rdn. 4 
j6 Völlig zutrdfcnd isr d.her die Annly« Ho",<, SK StGB, § 18o~ Rdn . , : »Dahinter 5Icht offenbar dcr 

Ged.nkc. d.ß die volle Unabhangigkei, der PrOSlitui .... <n.m hesten d,durch e/Teicht wird, d,ß ,ie ,ich 
meh, mehr pro'tiruicn. D.u läßt sich ZW>T "hwerlich beslrei,cn, geht .ber arn Gcsctzeszwcek. d"r nichl 
die Pro"itution au<rOllen, sondern die Pro,tilu,cn, schutzen will, aber auch ,n der Leben.wirklichkeit 
vorbei , , .. , 4 , 

j 7 DIe ncue Überschrift des , J. Abschnim hat in,ofern wenig klärende Funktion. VgL Lr.ck,,~y/KI/'b/, StGB. 
Vor S 174 Rdn. / : "D~ß die ,'(:xucllc 5c1b"bes,immung gcschün,e, Rc.:htsgut ,lIef Ta,bcstöndc cl..,. 
Abschnitts ist, .,ird durch dessen Übcr$chrifl. __ ' , ZW>J n.llegelegt , dur<:h d<n diffcrenzienen Inl\,lt 
der Tub.stande und die Gc.sclzesgeschichlC abcr nur mit dem Vorbehalt bC51lligt, daß der ßegnff der 
Selbstbestimmung se hr " .. eil und allgemein zu "erslchen ist. __ Daß in einzelnen T"be"andcn auch andere 
RcchlSgiltcr (mit·) ge,ehutzt ,ind. sollte durch die Uberschrif, nicht in Frage gestellt werden .•. 

18 SOU /995" j. S. t~9 ' 
59 AJb,cthr 1/. ,s. , St",frccht - uhima .... io. Empfehlungen der Nicdcrsiichsi schen Kommission zur Reform 

d .. Sn-ofrcchts und des Str:llverf.hrensrcch'$, t99', S.6)_ 
60 Lese!'. Dcr Vcrbrcchmsbcgriff. '999. S_ t H_ 
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als Sklave zu verkaufen. Dies würde nämlich bedeuten, gerade die Freiheit aufzuge­
ben, auf die man ein Recht hat und die Voraussetzung aller anderen Freiheiten ist: 

»The reason for nOt inter{ering, unless (or Ihe sake of others, with a person's voluncary acts is 
consider3tion for his libcrIY. His voluntary choice is evidenee that what he so chooses is 
desirable, or at least cndur~ble, 10 hirn, and his good is on the whole best provided for by 
allowing him 10 lake his own means o( pursuing it. But by selling hirnself lor 3 sl~ve, he abdic31es 
his libeny; he (oregoes any future use of 11 bcyond tb.l single ace. He thcrdore de(eacs, in his 
OWn <::Ise, the very purpose whieh is the justifie~lion of ~Ilowing hirn 10 dispose of hirnself. He is 
no longer free, but i5 Ihenceforth in a position whieh has no lonser thc presumption in its favour 
that would br aflordcd by his voluntarily remaining in it. Thc principle of freedom cannot 
require th:a he should be (ree not tO be free. lt is nOI freedom 10 be allowed tO alienatc his 
freedom."" 

Wendet man nun die Mill'sche Grundregel und seine Ausnahme auf die Prostitution 
an, so ließe sich auf der einen Seite sagen, daß die Freiheit der Parteien beim 
Geschlechtshandel, wie die aller anderen Individuen, in möglichst geringer Beschrän­
kung durch staatliche Verbote besteht. Das Strafrecht hac sich nur dann einzumischen, 
wenn eine Freiheitsausübung für andere Personen von Schaden ist, oder eben zur 
,. Beschriinkung meiner Freiheit oder Willkür, daß sie mit jedennanns Willkür nach 
einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne« im Sinne Kants. Das Straf­
recht dürfte dann nur bei Zwang und Mißbrauch, nicht aber bei beiderseitig ein­
verständlichem Handeln in Aktion treten. 
Auf der anderen Seite ließe sich jedoch die Prosurution eben als Verkauf seiner selbst 
in die Sklaverei auffassen. So nehmen sich ja auch seit geraumer Zeit Stellungnahmen 
und heute noch Kommemierungen zu den §§ 1 So a, 18 I a StGB aus, wenn betone 
wird, daß es durch "verfestigre Institutionen« im Milieu der Prosti(Ution der Pro­
stiruierren schwerer gemacht werde, sich wieder aus dieser zu lösen. Dahinter SIeht 
ein Bild der Frau, die, einmal ins Milieu abgeglinen, sich aus diesem nicht mehr zu 
befreien vermag. Angesichts dieser permanenten und globalen Unfreiheit wird die 
temporäre und lokale Freiheit der jeweiligen Entscheidung für einen Freier margi­
nalisiert. Aber auch Kant verdammt die Prostitution: 

"Wenn nun aber eine Person sich 3US Interesse als ein Gegenstand der Befriedigung der 
GeseWeehlcmcigung des anderen gebrauchen läßt, wenn sie ~ieh zum Objekt des Verlangens 
des anderen macht, dann disponiert sie über sich ~Is iiber eine Sache und macht sich dadurch zu 
einer Sache, wodurch der andere seinen Appetit stillt, ebenso wie durch Schweinsbraten seinen 
Hunger. Nun iSI offenbar, da die Neigung des anderen auf das Geschleche und niehe auf die 
Menschheit gehe, daß die Person ihre Menschheit zum Teil dahingibt und dadurch in Ansehung 
der mor~lischen Zwecke Gefahr läuft . Der Mensch ist also nicht befugt, zur Bdri<Xligung der 
Gcschleclllcrneigung aus Interesse sich als eine Sache dem anderen zum Gebrauch darzugeben, 
denn alsdlnn läufe seine Person, seine Mensch heil Gcr~hr. von i~-dcrmann als eine Sache, als ein 
Instrument der Befriedigung seiner Neigungen gebraucht zU werdcn .... Dieses iSI das Sehäod­
liehste, sich für Geld dem anderen zur Bdriedigung se iner Neigung preiszugeben und seine 
Person zu vermieten. ·' 

Hier liegt das Entscheidende zwar nieht darin, daß ich me.ine Freiheit dazu benutze, 
mich ihrer zu begeben, sondern darin, daß ich mich durch ihren Gebrauch ent­
menschliche. Doch haben beide Sichtweisen eines gemeinsam: An die Stelle des 
ansonsten verrretenen formell-negativen Freiheitsbegriff wird etwas Materielles ge­
setze, das die Prostitution als nicht hinnehmbar erscheinen läßt. Eine solche Vorge­
hensweise birgt sowohl Voneile als auch Risiken in sich6J

. Gesellschafriichen Wer­
tungen bezüglich der Frage, was mit dieser Freiheit vereinbar ist, wird ein recht 
großer Platz eingeräumt, und die Frage kann über den Zwischenschrin des »norma-

61 MiI/, On libcny, 1859, s. IlJ. 
6. }(al1l. Ein. Vorlesung über Ethik, Ausß,b< von 1914.5. 1°7. 
6} Vgl A,h",oYlh, Principks o{ Crimin.1 L.w,}. AuO. 1999. S. lS I. uber oen modernen KommJlnita ri.mll'. 
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len« Freiheitsgebrauchs leicht in die Bewertung des »Normalen und Unnormalen<'< 
abgleiten. Sowohl der schwedische als auch der deutsche Gesetzgeber legen den 
strafrechtlichen Bestimmungen rund um die Prostitution zum Teil einen solchen 
materiellen Freiheitsbegriff im Hinblick auf die Prostituierte und deren Selbstbe­
stimmungsrecht zugrunde. Man meint, die Prostitution sei nicht mit Freiheit verein­
bar, da ein Element der Freiheit ist, sich nicht zu prostituieren. Prostitution ist dann 
ein Beweis für Unfreiheit, und das sexuelle Selbstbestimmungsrecht wird als sehr 
wichtig angesehen. Das sexuelle Selbstbestimmungsrecht ist so wichtig, daß man 
manchmal nicht einmal selbst darüber bestimmen darf. 

4.2.2. Motive für eine Einwilligung in sexuelle Handlungen 

Ein 2im aus der Stellungnahme des schwedischen Reichsanklägers zum jüngeren 
Prosti rutionsgu tachten: 

»Der Verkäufer befindel sich nicht ~u{ gleichberechtigtem Njveau mit dem Käufer und würde 
selbstredend grundsälzlich niemals eine sexuelle Beziehung zu dem Kaufer aufgenommen 
haben, wen" sie oder cr frei häue wählen können. Auf eine Weise kann man daher dCrI 
Geschlech tshandel ~Is eine Straftat gem~ß Kapitel 6 brottsb,tlh72 ~n~ehen, wO der ,Zwang' 
zu sexuelle m Umgang von der reinen Vergewaltigung bis zu einer SiruaJion reicht, wo der 
Kaufer die unterlegene Siellung de~ anderen P,nners ausnutZ!, sozial, ökonorrUschoder persön­
lich .• " 

Daß der Verkäufer eine sexuelle Beziehung mit dem Käufer bei einer Wahl nach nicht­
pekuniären Kriterien in der Regel nicht akzeptien hätte, ist klar. Die Frage ist, welche 
Rolle dies im hiesigen Kontext spielt. Viele Menschen würden ihre beruflichen 
Tätigkeiren nicht ausüben, wenn sie ~frei« häuen wählen können. Das Gesetz ver­
langt aber aus gutem Grunde gerade nicht, daß man in den sexuellen Umgang ein­
willigt, weil man selbst das begehre, wünscht oder erstrebt, was das ,Besondere und 

Einzigarlige des Sex< ist. Es wird außerdem nicht verlangt, daß die Einwilligung 
gegeben und der Akt durchgeführt wird, damit der Einwilligende sexuelle Befriedi­
gung erlangt6l . Unzählige andere Motive sind denkbar: Ich kann mich in sexuellen 
Beziehungen wiederfinden, weil es mir schwer fällt, nein zu sagen, weil ich mir 
Anerkennung erhoffe, weil ich den anderen nicht verletzen, weil ich ihn glücklich 
oder zufrieden machen will, oder weil ich mir von dem sexuellen Engagement andere 
Vorteile verspreche, vielleicht sogar wirtschaftlicher An (z. B. in Form einer Ur­
laubsreise). Im letzteren Fall kann die Grenze zur Strafbarkeit nunmehr in Schweden 
berührt werden. Es handelt sich aber hierbei nicht um spezifische, sondern um bloß 
graduelle Unterschiede im Verhältnis zu den Fällen, in denen der eine Kontrahent sich 
in einer derart unterlegenen Position befindet, daß man annimmt, der Spielraum der 
Wahl möglichkeit sei zu gering, um noch von einer Wahlfreiheit sprechen zu können. 
In diesen Fällen hält man es für angemessen, die Strafdrohung greifen zu lassen. Der 
sexuelle Mißbrauch der §§ 174-[ 74 c StGB Stellt solche Fälle dar, in Schweden ist aber 
auch der Fall erfaßt, daß ein Arbeitgeber einen Angestellten unter der Vorspiegelung 
zu sexuellem Umgang bringt, er würde anderenfalls seinen Job verlieren66• In dem 
sogenannten »Billy Butr,,-FaJl6

1 ging es hingegen um das positive Angebor, gegen 

64 Zus.mmenstellung der Stellungnah me n >:um Guuchlcn der Prostitutionruntcrsuchung durch d~ 50-
zi.lmints<erium. Dnr S97/S !21/TFO, 5.8. 

65 EIW'S, was auch mi, der älteren Sem.lmonl kaum LU ,·ercinb. rcn gcwe9cn w:;rc und auch heute nocl\ bei 
wcilm Teden cl« B"oolkcrung - imbesondere naturlich der kA,holischen - ~uf crnoblich,n Widersund 
stoßen würde. 

66 So der maßgebliche Komment.r 7.U K,'p;,e!6 §§ ) und 4 Ab,. I: ,·Als Beispiel [urde" Anwendungsbereich 
der Vorschrift ka~1l ein A rocilgchcr oder Vorgesetzter ge,,,,,,n, werden, de, durch schweren Mißb"uch 
der abhängigen Stellung des Un .. rgcbcncn, z. B. dureh die Drohung mit Emlassung, diesen zum ","udle" 
Umg,ng bring!.., Kommen'~r ,ill Bromhllkcn dcl 1,7. Aufl. '994, S. ,S5. 
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J66 Hingabe eine Anstellung zu verschaffen, und auch in Deutschland sind diejenigen 
Fälle. in denen bisher die Drohung mir einem Unterlassen als für § 240 StGB in 
ausr~ichendem Maße verwerflich angesehen wurde, in erster Linie sexuelle6i

. Hieraus 
läßt sich folgender Grundsatz ableiten: Man kann und darf ein ganzes Bündel nicht­
sexueller Motive für Sex haben, nicht aber wirtschaftliche; man kann und darf 
unzählige Dienste verkaufen, nicht aber sexuelle. 
Hier könnte man fragen : Warum soll der Handel mit sexuellen Diensten verboten 
sein, während so viele andere Leistungen frei verkauft und gekaufc werden dürfen? 
Die Antwort ist an diesem Punkt weitaus einfacher. Diese alltägliche Grundfigur der 
Verdingung soll eben nicht für sexuelle Dienste gelten, denn hierbei geht es nicht um 
Arbeit. sondern um Sexualirät. Und sexuelle Befriedigung darf, ebenso wie Liebe, 
nicht zur Handelsware werden. Promiskuität ist heurzutage zumindesr slrafrechtlidl 
akzeptiert, aber sobald die Wahl der P:lflncr aus winschaftlichen Grunden getroffen 
wird, hat das Strafrecht einzugreifen, denn Sexualität soll in größtmöglichem Umfang 
ein Zweck sein und kein Mitul. Ganz anders sehen hingegen die Hurenbewegung und 
eine zunehmende Ansicht in der Literatur die Prosritution als Beruf wie jeden 
anderen und damit auch als grundrechdich geschützt an69

. Denn die Handelsware 
ist nicht die Frau selbst. nein nicht einmal ihr Körper, sondern lediglich eine Dienst­
leistung70

: Darüber, daß Sex kein~ Handelsware sein sollre. läßt sich möglicherweise 
Konsens hersrellen. Es ist aber eine ganz andere Frage. ob das Strafre<::ht eingesetzt 
werden soll, um dies zu unterbinden . 

4.J . Sexkau{ als Straftat gegen gesellschaftliche und allgemeine Jmeressen 

Für e.ine Konstruktion der entSprechenden Delikte als zumindest reilweiser Angriff 
auch auf allgemeine Interessen, d. h. auf Universalrechtsgüter. gibr es praktische 
Gründe. In diesem Fall löst sich nämlich die Einwilligungsproblematik auf, da das 
Delikt Schutzelemente enthälr. die nichr zur Disposition der Prostituierten stehen. 
Gleichzeitig kann sie aber weiter auch als Opfer angesehen werden, so daß man auch 
die Teilnahmeproblematik umgeht, die aufträte, wenn das Delikt nicht mehr als 
Angriff auf die Person der Prostituierten angesehen würde'. Durch den Einbezug 
mehrerer Schutzobjekre läßr sich also genau das erreichen. was erwünscht ist: die 
Strafbarkeit aller Beteiligten außer der Prostituierten selbst. Denkbare und auch teils 
angeführte derartige allgemeine Interessen sind: der Wunsch, öffentliche Störungen 

67 OLG fur Minelschweden (Sve, hovr:iu), Uneil vom '7. ' I. '99). 
68 $0 der F~II eines Warenhausdetektivs, der mit der Nichtverhinderung einer A"zei~c droh"" um eine 16-

Jährige zu !cxuellcn H.ndlungcn zu "."nl"",n, BGHS, l', '91, und der Fall eints ?ukün{,igen Arbei.­
gebers, der droh,e. sei nt blöf! mündtich~ Ein .. dlung'7.usage nicht ci",mh,lten, BGH NJW '99), ,807. 

69 Vg). Laskowski, Die Ausubung der Prostitu';on - Ein verfassungsrcch.lich ge,chullIcr Beruf im Sinne des 
Art. " I GG. Diss. 1997. 

70 Nach h. M. kon,mt es fur das Merkm.1 der Prosti.ution "ich, auf korptrlichcn Ko".,k. an . Sogar 
Telefonsex soll d,,,,,nt.r fallen konnen, LK-LallfhiilU, StGB. § 180.\ Rdn.4. Vgl . • ueh f'aUma.n, 1Mt 
Sexual Conlrac., 1985, .Many rccem feminis< discussions h,ve >rgued ,h~t pros,i'U1ion i, mercly a job 01 
work .nd .he pro'ti,ule is. worker.likt .ny other " ... ge I.bourer ... Contr.CI,n."s ,rgue .ha. ~ proSlirute 
con,r.>ClS out. ce ... in form of bbour power ror a g,ven period of time in exchange for money ... A 
prostilUIt do", no, seil hcrs.lI, as is commonl)' .lIcgcd, Or ,,·en sdl her ,."u.1 partS, bu. Contr"!! ou' ust 
of sexu,1 services .• zitiert n.ch Larey u. 4 . , ReconsrruCLing CrimiIl.1 Law, '994, S. )S8-H9. [>at,man uill 
iedoch selb" diese Ansieh, nich,. 

7' Vgl.J4reborg, Sronen I. 1. Aufl . '984 , 5. )09' -Der Gesel>.gcbcr b~t sich enuchieden. die Sexualstr.>fulcn 
als Übergriffe auf Personen zu konstruieren, die des Schu.ze, ihrer sexuellen [n,egr"" bcdurfcn. D,durch 
"bafft man ein GcgcM3tzvcrh.hnis zwischen Tä"r und Opfer. d", nicht immer den wirklichen Ver­
hältnissen entspricht. Das Opfer genießt strJ{rechtlichen SchUl>'. sdbst wenn es die T •• gestallet oder sogar 
selbst die Initiative da7u ergriffen h.t. Aus dieser Konstruk,ion folg, .uch. daß d .. Opfer nicht wegen 
Anstihung oder Bcihilf~ bes""h wird.«. 
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zu verhindern, der Wunsch, das kriminalitätserzeugende oder -fördernde Umfeld der 
Prostitution als ganzen Komplex »auszuuocknen«, ohne daß der Sexkauf, die Förde­
rung der Prostitution oder die Zuhälterei für sich genommen stralwürdig wären, der 
Wunsch, der Prostituierten aus der Situation herauszuhelfen, die oftmals der Pro­
srituierung zugrunde liegt (Mißbrauch, Drogenabhängigkeit u. ä.), ohne daß der 
Sexkauf, die Förderung der Prostitution oder die Zuhälterei für sich genommen 
strafwürdig wären, und der Wunsch, den Kauf und Verkauf sexueller Verbindungen 
selbst zu verhindern, zu vermindern oder zumindest moralische Ahstandnahme zu 
markieren, eine Sexualmoral zu schaffen oder zu verstärken. 

4. J. I. Die Störung für die Allgemeinheit - pn1)at und öffenrlich 

Das schwedische ProstitUlionsgmachten beschreibt u. l. auch die Störungen, denen 
z. B. die Bewohner eines Gebäudes in oder in der Nähe von einem zugelassenen 
Prostirutionsbezirk ausgesetzt sind. Sie können darin bestehen, daß ein reger Betrieb 
vorbeifahrender Fahrzeuge mit (potenriellen) Kunden herrscht, oder daß Passanten 
in der Fehlvorslellung »angegrabseht .. werden, sie selen Kunden oder Prostituierte. 
Dies kann sogar Kindern und Jugendlichen geschehen. Dabei werden auch triviale 
Unannehmlichkeiten bemerkt: »In Parks und auf Friedhöfen werden Besucher 
bisweilen unfreiwillige Zeugen der sexuellen Dienstleistungen. Verschmulzungen 
in Form gebrauchter Kondome und Exkremenre an den Orten, wo die GeschJechts­
akre ausgeführt wurden, gehören auch zum Gewöhnlichen~". Die GUlaehter kom­
men allerdings zu der Auffassung, daß dies kein Grund für eine Kriminalisierung 
beider Parteien ist. Im englischen sog. WolJenden Report71 aus den fünfziger Jahren, 
ideologisch J. S. MiLL nahestehend, wird die Grenze zwischen verbotenem und er­
laubtem Verhalten mit Hilfe des Kriteriums der Öffentlichkeit gezogen. Man ist der 
Auffassung, daß das, was der Einzelne in sexueller Hinsichr privat und freiwillig tUt, 
seine Sache ist und die Gesellschaft nichts angeht, und betont dabei »the imponance 
which soeiety and the \aw ought to give [Q individual freedom of choice and action 
in martcrs of private moraliry. Unless adeliberate :mempt is to be made by society, 
acting through Ihe agency of the law, tO equare rhe sphere of crime with that of sin, 
there must remain a realln of private moraliry and immoraliey which is, in brief and 
erude terms, not [he law's business ."'· Die Funktion des Strafrechts in bezug auf die 
Prostirution sol! dabei sein, schwache Akeeure und die Allgemeinheit zu schützen7!. 

Man meint. daß die Prostiruuon durch das Strafrecht weder ausgerottet werden 
kann noch sollte, und betont, daß .. saubere« Straßen ein angemessenes und legitimes 
Ziel seien: ~ What the law can and should do is tO ensure [hat the scrects of London 
and our big provincial eities should be {reed {rom what is offensive or injurious and 
made tolerable for the ordinary cirizen who lives in ehem or passes through them.«76 

Ähnlich nimmt sich auch die eigentlich recht pragmatisch angelegte Sperrbezirks­
regelung in Deutschland aus, die das Verhalten der Prostituierten gemäß § 184 a 

7' SOU '99j:l I. s. J4S. 
7J R<p0rl o[ .be Commiuet On homosexual olfens<s .nd pro"i'u,ion. '917. 
7~ Ebd.,§61. 
71 - [Tlo pr<Jcnt publ ie order .1nd d~cen,y, '0 pro.ec, Ihe ci.i>.Cn r rom wh.t ;, offensive or injuriom, .nd 10 

providt suffiei.nt safegu~rds against exploit .. ion .nd corrupuon of mhers, p.trÜcubrly ,ho$c who lre 
spe<:;ally vulnerable be<:au,c ,hey He )"oung. wc.k in body or mind, incxpcricnccd, or in a s"'e 01 ~pcci, 1 
physie.l, offic; ,11 0,. cconomic dependcnu. Ir is nOI, in OtJr view. tbc fune,;on oi .he laI" '0 intervene in ,he 
pnva,c lives of c;ti"cns, or to ,eck '0 enforce .ny particular ponern of bchavior, further thln is nccessar,. 10 

c~rry out ,he purpo.« wc ha'·e outlincd .• Report (Fn. 73), §§ ')-'4 . 
76 Report (Fn. 73) § ~81. Die liberale Auftcilung in privat und öffentlich wurde von femini .. i"her Sei'e 

mehrflch kritisiert, da sie 7-. ß. Ph,nomenc wie die Vergewaltigung in der Ehe nich, zu crftsscn '·ermag. 
urcy 11. 4. (Fn. 70). S. J 15. 
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;68 StGB nur bei beharrlicher Zuwiderhandlung unter Srrafe stellt. Doch wird auch hier 
bezweifelr, ob ein für Kriminalisierungen run reichendes StraJUnrecht vorliegt, und 
wurden bereits im AE 1962 die Abschaffung der Vorschrift und verwaltungsrecht­
liche Alcernativlösungen vorgeschlagen77 . Erhöhter Fahrzeugverkehr, Parkplatzpro­
bleme und Verschmurzungen stellen - wie ganz zu Recht angemerkt wird - typische 
Regelungsmaterien des Bau- und Gewerberechts dar. 
Denkbar wäre es aber auch, nicht am Mit-ansehen-müssen der sexuellen Handlungen 
oder ähnlichem Anstoß zu nehmen, sondern allein daran, daß man weiß. "was da vor 
sich geht". Hiergegen läßt sich aber folgende Äußerung H. L. A. Ham ins Feld 
fuhren: 

• Thc fundamental objection surcly is that a righl to be protectcd from the dislress whieh is 
inseparable {rom the bare knowJcdge thai orhers 3re aCling in ways you think wrang. cannm bc 
aeknowledged by anyone who rccogniscs individuallibeny as a value ... 11 distress incident tO 
{he belief lhar other. uc doing wrang is harm. so also is the d,strcss incident to thc belief that 
others are doing what you da nOl waßt thern tO do. To punish people for causing Ihis form of 
distress would be lantamoum [Q punishing thern sirnply bccause others objeet 10 what Ihey do; 
.nd rhe on)y libcrty tim could cocxist with chis extension of Ihe ulilitarian principle is libeny lO 

do those rhings to which no one seriously object.;.~'~ 

Zusammenfassend laßt sich zu diesem Abschnite feslStellen. daß prostitutionsfreie 
Straßen nicht offizieller Regelungszweck der neuen Kriminalisierung, wohl aber -
wenn überhaupt - di!! einzige Wirklichkeitsveränderung darstellen. die überhaupt 
erreicht wird. 

4.].2. Das verbrechenserzeugende Um/eid und die Situation der 
Prostituierten 

Diese Motive können aus mehreren Grunden gemeinsam behandelt werden. Der 
Grund für eine Kriminalisierung ist hier nicht der Verkauf oder Kauf eines sexuellen 
Dienstes selbst. U neer beiden Gesichtspunkten wird eine Veränderung der Wirk­
lichkeit des Geschlechtshandels angestrebt, nicht bloß seiner räumlichen P!azierung, 
eine ZUTÜckdrängung in den Untergrund zugunsten "sauberer« Scraßen. Es wäre 
hiernach auch angemessen, beide Pan:ner unter Strafe zu stellen, um größtmögliche 
Effektivitär hinsichtlich dieser Ziele zu erreichen. Ideologisch sind die beiden Gründe 
aber von spezifisch unterschiedlichem Interesse. Ist das verbrechensgenerierende 
Milieu Zielscheibe der Regelungen, so müßte diskutiert werden, inwiefern es zulässig 
ist, einen eigenen Straf tatbestand als Mittel zur Verhinderung oder Verminderung 
aoderer Straftaten einzufÜhrenJ9. Ähnliche Regelungen gibt es bereits, die Strafbar­
keit des Eigenbesitzes oder -gebrauchs von Drogen ließe sich unter diesem Blickwin­
kel betrachten. Gewöhnlicher ist dieser Regelungstyp dort, wo man etwas bekämpfen 
will, was sich nicht direkt bekämpfen läßt. Das Geldwäschegesetz und ähnliche 
Tatbestände aus dem Bereich der organisierten Kriminalität sind in beiden Ländern 
bekannre und diskutierte Beispiele. 

77 Allern.l;v. Enlwurf ~ines Sl .... fgcsctzbuchts. Besonderer Teil, '968. S. ~ 5. wo betOn< wird. d,l! es sich der 
A Cl nach um eine ty pise". v<fwaltungsrechrliche RegelungsmaLerie handelt, d. ein, Handlung nichl all 

sich verbalen werden soll, sondern lediglich kan.lisien; vgl. .ueh Ha .... clt. Anmerkung zum B.yOhLG 
vom S, 1 r. 197~.lR '980. s. 4H und neuestens G/rß (Fn. 9). S. '4 I. die irubesondue die Gtcignelhcil der 
heutigen Lösung zum Ausgleich der beteiligten Inter,."cn bezweifelt uncl eine Lösung mit baupl,nung'­
rechtlichem ChHakter vorschJägl. 

78 Karl, Law. LibcrlY :>.nd Morality, 1961. S. 46(. 
79 S" '~pli~il LK-LauJbiillr zur [,,,,,,hungsgeschichtc d<"< § ,g, ... StGB: .Der im J ... hre 1900 geseh,.!!cne 

Tatbest;U\d hatlt lum Ziel. den Zuh,lI ... Is Schmarotz,,, der D,m. zu "effen. d, dls Zuh'hcrtum als 
N'hrbodtn lur Verbrochen .1I.r An angesehen wurde.-. 
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Tnreressanter ist dAher der Einsatz des StrafrechtS als Mittel der Eröffnung von Hilfs­
möglichkeiten für die Proslituierce, die sich aus den Mißbrauchsproblemen, letztlich 
aber ganz von der Prostirurion lösen können soll. Hier liißt sich feststellen, daß die 
tatsächlichen Auswirkungen der schwedischen Neuregelung, falls es überhaupt wel­
che geben sollte, negativ sind. Die Argumentation in dem Geserzesvorschlag, zusam­
men mit dem späceren Gesetz betrachtet, führt in Selbstwiderspriiche. Diejenigen 
Prostituierten, die wirklich der Hilfe bedürfen und die (:ItSächlich als durch den 
Kunden ausgenutzt angesehen werden können - wozu der Gesetzgeber allerdings 
alle Prostituierten rechnet-, sind auch die, die betreffende Probleme haben. Es ist aber 
gerade diese Gruppe, die sich Olm ehesten den nunmehr auftretenden HeimJichkeits­
bedünnissender Kunden beugen und sich mir ihnen der Öffentlichkeit entziehen wird. 
So werden die Prostituierren in noch stärkerem Maße der nunmehr unsichtbaren 
Gewalc seitens der Kunden und eventuell anderer Beteiligter ausgesetzt sein. Eher 
noch könnte eine Bestr:lfung beider Parteien das angebliche Ziel erfüllen. Die Prosti­
tuierte könnee, so sie denn tatsächlich einmal der Beceiligung am Sexkauf überführt 
würde, einer Betreuung und Berarung zugeführt werden. Dies wäre, wenn es wirklich 
darum ginge, nicht eine gewisse Verhaltensweise um ihrer selbst willen zu bestrafen, 
sondern um einer beteiligten Person Hilfe zukommen zu lassen, eher konsequenr. 
Welche Formen der aufgezeigte Selbstwiderspruch annehmen kann, zeigt die Aus­
legung des § 180 a Abs. I Nr. l SrGB durch die Rechtsprechung und gängige Kom­
mentare. Alle Verhaltensweisen seitens eines BordeIIbetreibers, die der Prostiruierten 
das Leben angenehmer gestalcen, sind verboten80

• Das MOHo der Hilfeleistung für die 
Prostiruierte lautet: Hilfe ja, aber nur zur Aufgabe der Tätigkeit als Prostituierte. 
Solange die Tätigkeit fortgesetzt wird, bekämpft man alle Personen im Umfeld der 
Prostiruierten, die ihr das Verbleiben in der Prostirution erträglicher machen. Ein 
Zynismus sonder Gleichen!'. Glaubhafter ist, daß die Betonung der Opfer- und 
Hilfeperspektive eher auf der zweifelhaften Notwendigkeit besserer Argumeme 
für eine Bestrafung anderer - des Käufers, BordeIIbetreibers, Zuhälters - denn auf 
wirkJjcher Sympathie für die Prostiruierte beruht. 

4· J. J. Der j) Geschlechtshande/« an sich 

Bleibe die Frage, welche Ineeressen Verkäufer und Käufer sexueller Dienste an ,ich 
angreifen. Hiermit nähern wir uns dem geselJschafdichen Verständnis des Wesens, der 
Einzigartigkeit und des Anwendungsgebieres der Sexualitär. Denn in der Frage, ob 
die SeXUAlität etwas (auch strafrechLlich) Spezielles ist, dürfte heute weitgehend 
Einigkeit herrschen. Folgende Äußerungen einer dreiundzwanzig Jahre alten Unter­
suchung zu den Sexualstrafcaten klingen demgemäß heute nahezu radikal: »Ange­
sichts der hier vertretenen Sicht der Sexualstraftaten erscheint es nicht als ausgemacht, 
daß die Bestimmungen eine eigene Kategorie von Taten bleiben müssen. Dies erweckt 
nämlich den Eindruck, es gebe eine spezielle sexuelle Integrität, die von jeder anderen 
Tmegrität wesensmäßig unterschieden sei ... Bei einer umfassenderen Revison des 
BrB kann es sich. ,. als möglich und angebracht erweisen, die Sexualstraftaten als 
eigenständige Kategorie abzuschaffen."!' Träskman 8

) beschreibt die historisch-ideo-

80 Siehe ob.n Abschnitt 4.',; für eine r. "riktiverc Auslegung Schonke/Schroder-Lenckllcr. SlGB. § ,80> 
Rdn.IJ. 

8, So >uch UHlmann (Fn·9), S. 45 zu der angespfochenen Vorschn[t: " . .. die Fflucn ,rbci,en - bei diesem 
TatbeSlJnd - ~bsolut freiwillig in dem Bordell, und sie finden bel solchem Arrtmgcmcn, ihrer Arbeit mehr 
Schurz vor Gefahren, .Is •. lIe juriSlisehc Rcglcmcnlierung ihnen je zu bie,en vermochlc. Die S,,...{vor· 
sehrift erzielt das Gegenteil de",en, was sie mi, kaum übersehbarem Zynismus .1. ihren Z..,,,,k lusgib, .... 

81 SOU '976:9, S. Hf. 
8) Trä,kmall (I'n. 7). 
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37° logischen Interessen. die durch die Kriminalisierung der Pornographie jeweils ge­
schützt werden sollten. In der ersten Hälfte des 19.Jahrhundens macht er als Haupt­
motiv den »Schutz der Volksseele« aus. womit gemeint ist. daß die herrschende 
Auffassung über das jeweils Unpassende oder Passende geschützl werden sollte~4 . 
Die Pornographie war aufheizend. was allein schon aus christlicher Sicht der SelC\la­
lität verwerflich erschien. Danach übernahm der .. Schutz der individuellen Akteure~ 
die Leitbildfunktion; man wollte schwache Gruppen (der bei der Pornographie 
Mitwirkenden) dagegen schützen. sexuell und wirtschaftlich ausgebeutet zu werden. 
Diese Sichcweise wurde wiederum, insbesondere in der feminiscischen Theorie, ab­
gelöst vom »Schutz der Frau« im Sinne der Weiblichkeit an sich, nicht bloß der jeweils 
an der pornographischen Darstellung Beteiligten. Die bisher letzte Phase bezeichnet 
Träskman als .. Schutz der guten Sexualität«. Die Pornographie ruft dieser Ansicht 
nach falsche Verhaltensweisen hervor, die mit der »guten« Sexualität unvereinbar 
sindR1 • 

Wendet man dieses Schema auf die Prostirution an, so entstammen die Argumeme auf 
jeden Fall den drei letzteren Phasen, auch wenn das Schützenswerte (im Hinblick auf 
die gesetzliche Ausgescalrung) zumeist in den zwei letzten Phasen lokalisiert wird. 
Dem Schutz der Frauen als Gruppe und ihrer Würde als abstraktem Phänomen 
scheint heute mehr Gewicht beigemessen zu werden als dem der einzelnen Frauen, 
dem DSchu(z der individuellen Akteure«, hier also der Prostituienensr.. Erscheint es 
wie oben gezeigt zwar schwierig, die betreffenden Delikte als Angriffe auf konkrete 
Personen zu begreifen (insbesondere da nicht allen Prostituierten die Rolle eines 
Opfers zugeschrieben werden kann), so ist es doch einfacher, sie als Angruf auf die 
»Frau(en) an sich", als abstrakte Idee, zu sehen. Hierbei handelt es sich nicht um 
Personen. sondern um ein Phänomen sui generis. daß sich schwerlich in die Form 
eines Rechtsgutes bringen läßt, allenfalls als »Erhaltung der guten Sexualität«, die 
letztlich sogar explizit in der Stellungnahme zum neuen Sexkaufsverbot in Schwedefl 
angeführt wird: »Die Prostirution vermittelt ein negatives Bild der Sexualität und 
beeinflußt daher das Verständnis der Sexualität in der Gesellschaft. Daß Frauen bei 
der Prostitution, Pornographie und in der Werbung ausgestellt und als bloße Objekte 
behandelt werden, als Körper, bringt mit sich. daß die Sexualität von Gefühlen 
abgekoppelt wird. Dies wirkt einem Verständnis entgegen, bei dem Sexualität und 
GefühJe zusammen gehören und wo beide Parmer Verantwortung für einander 
übernehmefl.~sJ Als Schaden für die Gesellschaft im Ganzen werden U.3. Konse­
quenzen für die Gleichberechtigung der Geschlechter genannt: 

.Das bloße F:>.krom. daß es einen Markt gibt. auf dem Männer sich Zugang auf Jen Körper von 
Frauen - oder anderen Männern - verschaffen können. um diese (ür ihre eigenen sexuellen 
Zwecke ;lIlSZllnUtzcn. fühn zu Konsequenzen fur das Verständnis des V"rh~ltnisses von Mann 
Ilnd Frau. Daß die Fr~llen wic eine Wlre betrachtet werden, die man kaufen oder verkaufen 
kann, isc unvereinbar mit dem Menschenbild, welchcs in einer modcrnen Gcsdlsch:lfc vorherr-

84 Zum Zusammenn'ng von -überkommenen Volhan chauungm. und Rc'(hl.Sgu"bcgriH ~iehe KOn(fli> 

(Fn. 5'). S. 179 i. 
S S Tra'skmall (Fn. 7). S. }6l H. 
86 Beispiele des VerhilrnistCl IcministischcrThconc ~u den Sexu.llIr.1lutcn, dorun,,-r ,uch der Pros ti ",,;on. 

finden lieh bei Lau)' 11. 4 . (Fn . 70). S.) 17 H; zur Sexuali .... ubcrbupt S. )OIH. 
87 SOU '99S :q. S. 148. Ganz in diesem Sinne auch Dreher in der JJ. Aull.gt des Kommenrars zum 

damaligen § ,80 Rdn . , : .Rechosgut i« nicht der Vcrkuppelre selbst, ,ondern die ßrw.hrung des sexuellen 
Lebens vor gef:ihrlichen ElnOüssen; ... • , w.hrend erin der H. AUOlgC zum nunmehruntcr neuer. auf die 
sexuelle Sclbsrbestimmung bC20gtnerUbersehnft firmierenden. im wcscntliehender ahen Vorschrift .ber 
,holithen § ,So. konsc.ucnc: " R~hl5gu! isr der Schut>- vor de n mit der Prostirurion verbund,'"en 
Gefahren lurdic Prostituierte. nicht 1-ule".! für ihre pCr!onlichc Freihe't " (Rdn. T). Wicdm,m ein Beispiel 
(ur eine schleichcnde Aw",cchslung des Rccht.sgutc, bei n.,he2U gleiehbleibendcr Norm. 
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sch~n sollte, wo Frauen und Männcr glclchgtstelh sind hinsichtlich ihrer Menschenwiirde und 
ihres Rechts auf Integrität und Rcspekl.~g8 

Das Tadelnswerte scheim dabei nicht in erster Linie ein Angriff auf die weibliche 
Sexualität zu sein, sondern die Tatsache, daß der Frau bei der Prostitution die Rolle 
zugewiesen wird, männliche Bedtirfnisse gegen Entgelt zu befriedigen. Wenn nun das, 
was die Prostituierte tut, vom Kunden als sexuell empfunden wird, wird es dadurch 
automatisch auch zu einer sexuellen Handlung für den Verkäufer? Die Problematik 
ähnelt der Diskussion um eine hinreichend präzise Definition der Kinderporno­
graphie; sind alle Bilder, die auf einen Pädophilen sexuell erregend wirken. Kinder­
pornographie? Bedeutet eine sexuelle Befriedigung beim Käufer. daß auch der Ver­
käufer durch die und bei der Befriedigung eine Handlung ausführt, die mit seiner 
eigenen Sexualität verbunden ist? Natürlich ist dies normalerweise der Fall, doch 
keineswegs immer. Wenn der Käufer z. B. sexuelle Befriedigung durch masochistische 
oder sadomasochistische Behandlungen erlangt, so braucht die Handlung für den 
Verkäufer nicht einmal objektiv gesehen eine sexuelle zu sein89

, außer eben in dem 
Sinne, daß sie für den Käufer einen sexuellen Inhalt hat. 

4· 3·4· Geld und Eigeninteresse 

Der letzte der erkennbaren Grunde für eine Kriminalisierung liegt nicht in dem 
sexuellen Akt oder der Promiskuität selbst. Es ist vielmehr das Geld der Tropfen, der 
das faß zum Überlaufen und das Strafrecht zum Einsatz bringt. Eine derartige 
Ansicht läßt sich sogar mit]. S. Mills Liberalismus vereinbaren. Mill zufolge ist jeder 
Mensch frei zu tun oder zu lassen was er will, so lange sein Verhalten nicht anderen 
schadet - nemmem laedere. Dies soll unabh~ngig davon geleen, ob er sich selbst 
schadet oder sein Verhalten als unmoralisch zu bewerten ist.; Mills Ziel isc das Recht 
der Individuen auf eine autonome Sphäre. Dies soll sogar das Recht anderer Personen 
beinhalten, den innerhalb dieser Sphäre Handelnden zu diesem Verhalten anzustiften 
und ihm mit Rat oder Tat beiseite zu stehen9°. Mill unterscheidet jedoch dasjenige 
Verhalten, das weder slrafbar (schädigend) noch unmoralisch ist, und dasjenige, das 
zwar nicht strafbar; aber doch als unmoralisch anzusehen ist9'. Im letzteren Fall ist 
nach MilL die Möglichkeit eröffnet, den Ratgeber zu bestrafen: 

"If peoplc must bc aJlowed, in whatcvcr concerns only Ihemselves, (Q aCl aS seems besl (Q 

thcmsdvcs, al thcir own peril, they musl equ2IJy be free 10 consult Wilh onc another aboue what 
is fit to be so done; lO exchange opinious, and givc and receivc suggestions. Whalever is 
pcrmitlcd lO do, it mUst bc permiued tO advise tO do. The quescion is doubtful only when 
ehe insligator derives a personal bendillrom his advice. when he makes ir his occupation, for 
subsislencc or pecuni~ry gain, co promote wh.at society aud (he State consider (0 be an evil ... 
Fornic3lion, {or examplc, musl be loleralcd. and so must gambling; bUl should a person be (ree 
10 be a pimp, or 10 keep a gambling hüuse? Thc case is oue 01 those which lie on the CX2Ct 
boundary line berwecn two principles ... " .9' 

Rg SOU 1995. 'S, S. '48. 
89 D.s U nmerCfl. Auspeilschen oder .hnJ.ches si ncl i' g~rade H,ndlungen, die (ur die mci"cn Bctrachler und 

wohl ~u(h für die meislen Prostituierten ~unäch.st keinerlei sexuellen Chu.kler haben, ;ondem im 
Gcgcnwl d\~r geClgllel ,ind, iede sexuelle Erregung ~u beseit igen. 

90 -ln CdS« 01 persoMI eonduc< supposed lO be bllmeable, bUl ..,hich respee, lOT libcny predudes soc;e,y 
from prc\'emins or punishing bCCJUSC lhe evil direcrly resuhingi.lIs ..,holly on lhe >gellI; whallhc 19cnt is 
iree to do. oughl omcr persons '0 bc e~u.lly Irec 10 counscl or inS!ig'le? Mill (Fn. 6,). S. 168. 

91 Die heUle noch relevante UntcT>chcidung selbsl ist erheblich ;her, Mi]] diskutiert .ber eingehend ihre 
Berechligung. 

92 Mill (Fn. 6,), S. '68 f. 
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372 MilZ drückt damit den Gedanken der (später 50 genannten) »commercialization of 
vicc« aus, daß derjenige Rargeber, der seinen Rat aus Eigennutz gibt, wie der Zuhälter, 
Borde!lbetreiber oder Veranstalter von Glücksspielcn, durchaus strafbar sein kann: 
Die einzige Person, die von dem eingenommenen Geld der Prostituierten frei pro­
fitieren darf, ist die Prostituierte selbst. Nichr einmal derjenige, der mit ihr ZU5am­
menwohm und sich von ihr versorgen Jäßl, kann sich der Straffreiheit sicher sein -
jedenfalls nicht in Schweden. Zu Recht ließe sich aus dieser Sicht daher fragen, ob 
nicht auch der Staat letztlich unmoralisch handelt, wenn er die Emnahmen der 
Prostituierten besteuerr. Handelt er dabei nicht auch als Kuppler, Zuhälter oder 
zumindest als Soureneur? 
Diese Betrachtungsweise scheiren aber an zwei nicht haltbaren oder durchsetzbaren 
Voraussetzungen. Zum einen stelle sie einen ideologischen Schritt zurück zur Auf­
fassung der Prostitution als gemeinsame Sünde dar, die man bereits auf den geschicht­
lichen Müllhaufen entsorgt hatte. Mit religiösem Interesse ließe sich eine solche 
»Sünde« in einem säk.ularen Sraal kaum begründen. Zum anderen müßte man ja 
ein gewisses Maß an Tadel gegenüber der Prostituierten aussprechen, was heutzutage 
politisch schwierig erscheint. 

5. Symbolisches im Strafrecht 

Die Kririk neuer Kriminalisierungen mittels des Begriffs »symbolischen Strafrechts« 
hat spätestens seit HI1,ssemer Konjunktur. Es bedarf 7.U diesem Begriff trotz oder 
gerade wegen seiner häufigen Verwendung im jurisrischen Diskurs einiger erläutern­
der Worte. Entscheidend ist die Trennung zweier Ebenen: die der Funktion des 
Strafrechts von der des Inhaltes strafrechtlicher Normen. Zunächst einmal hat das 
Strafrecht unserer Ansicht nach eine dem Grunde nach rein symbolische Funktion. 
Es soll das Festhaltendürfen an normarivcn Erwartungen trotz kognitiver Enttäu­
schungen garantieren. Verhindert werden soll, sofern man überhaupt eine Folgen­
orientierung animmr., daß Enttäuschte ihre Erwarrungen aufgeben - sich also kognitiv 
verhalten - und so die InfragesteUung der Geltung der Norm durch die Srrafrar 
perperuieren9J . Wenn von ,.symbolischem Strafreclu", »5ozialtechnologie" oder ähn­
lichem die Rede isr., dann betrifft diese Kritik beide Ebenen. Zum einen gilt sie einem 
polizeirechtlich-pravenriven Verständnis des Strafreches, welchem seitens des Ge­
setzgebers Steuerungsmöglichkeiten zugem\ut und abverlangt werden, die dieses 
nicht zu erfüllen in der Lage ist und in dem alle Kategorien der Zurechnung nur 
auf Steuerung zukünftigen Verhaltens ausgerichter werden, anstart rückblickend 
Verantwortlichkeir festzustellen. Hierin liegt eine Verkennung der Aufgabe und 
eine Überschätzung der Möglichkeiten des Strafrechts und werden eigentlich poli­
riksrrategische Ziele verfolgt. Die Frage der jeweils beteiligten Rechtsgüter, Opfer, 
Schäden usw. liegt nun nicht auf der Ebene der Aufgabe oder Funktion des Straf­
rechts, sondern auf der des Inhaltes der Erwartungen, deren Sicherung sich das 
Strafrecht auf die Fahnen schreibt . Der Inhalt der Erwanungen wird aber von der 
Politik vorgegeben, und diese hat sehr wohl rational zu begründen, welche inhalt­
lichen gesellschaftlichen Zwecke sie mit der neuen Regelung verfolgt. Wenn man also 
Kriminalisierungen in folgender Weise angreift; »Sie (die Reformkonzepte, Anm. der 

93 insofern .~ders H4.sscmer, Sozi.ltcchnologie und Mo",l; Symbole und Rcch"gütcr, in: Hcikc Jung 
(Hr'g.), Rccht und MOrll, Beiträge 'u (Iner Sl,ndortbc$timmung. I, Aufl. J991. der die Aufgabe des 
SI,afn:cht in dcr Form~lisitrung s07.1:l.lcr KOlllro/!~ sicht. 
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Verf.] sind nur scheinbar progressiv, in Wahrheit aber kriminalpolitisch reaktionär, 
weil sie entweder mir dem (hierfür untauglichen und schädlichen) Miue! des Srraf­
rechts auch solche Konflikte in intimen Interaktionssystemen lösen wollen, für die 
die intrasystematischen Lösungsressourcen ausreichend oder besser geeignet sind, 
oder weil sie das Scralrecht zu einer folgenlosen feministischen Demonstration 
mißbrauchen und ein weiteres unsinniges Dunkelfcld schaffen . Sie laufen damir 
auf eine symbolische Gesetzgebung im schlechten Sinne hinaus.«9\ so ist damit niche 
die immer (auch) symbolische Funkrion des Strafrechts gemeint, sondern soll darauf 
hingewiesen werden, daß der konkrete Inhalt der Norm nicht rational begründet ist, 
da der Norm keine Effektivität zukommen wird. Die Frage Koriaths zur These von 
der Notwendigkeit einer Benennung substanriierbarer Rechesgüter im Sexualsrraf­
rocht: "Und wird hier wirklich um Rechtsg\iter gestritten oder darum, ob bestimmte 
Handlungen überhaupt eine kausale (oder andere, vielleicht nur symbolische) Wir­
kung auf Rechrsgüter entfalten können?" betrifft die andere Seite bloßer Symbolik, 
nämlich die Frage, ob die verbotene Verhaltensweise überhaupt einen negativen 
Einfluß auf .. das gedeihliche Zusammenleben der Menschen« hat und daher verbiet­
bar is(. Der Vorwurf der bloßen Symbolik bezeichnet also zum einen eine Unange­
messenheit des Verbotes uliSchiidlichen Verhaltens9s und zu anderen mangelnde 
Effektivitäc. !..autmann beschreibt in seinem Artikel .. Sexualdelikte - Straftaten 
ohne Opfer?~96 für den Bereich der damals unter neuer Überschrift firmierenden 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung das Phänomen bloß symbolischen, 
eine wie auch immer geartete Veränderung gesellschafdicher Verhältnisse oder der 
Situation Einzelner gar nicht mehr anstrebenden, Strafrechts wie folgt: 

"Die Verfolgung der konsensuaJen Sexu~Jdclikte [und um ein solches handelr es sich ja bei allen 
hier thematisierten, Anm. der Veri .] stcht vor bcycinichcn Schwierigkeiten , weil kcine un­
miltelbar Geschädigten eine Beschwerde (ühren, muß nach den Delinqucntell. gesucht werden. 
Das besorgl zum einen die BevölkcrUllg dureh private Anzeigen, und die Lust dazu wird durch 
Moralunternehmer. .. geschürt. Die Eigenaktivilälcn der Polizei kön nen nur sporadisch sein,. _. 
D~bei mUSSCn auch fragwurdige Mitte! angewandt werden, wie agenrs provocateur, Tauschung, 
Bebuschung oder Infiltration. Das Ermessen ist so hoch, . .. daß die Zugri(fe an \;<ljllkuy 
grenzen. Anderer eils finden Sanktionen bei den meisten Mouldelikten so 'ehen staU, daß 
di~ Lerneffeklc bei den Bedrohten und Betroffenen nahe Null bleiben_<. 

Dies dürfte den bisherigen Erfolg der Einführung des Deliktes des Sexkaufs in 
Schweden reche gut beschreiben91 . Sicher, die Zeit, in der man noch im Sinne sozialer 
Tngenieurskunst glaubte, die Wirklichkeit durch Gesetzgebung in kalkulierbarer, 
genau vorausschbarcr Weise verändern zu wollen, sind vorbei. Nicht zuletzc die 
Systemtheorie hat dieser Hybris den Boden entzogen, Doch kann diese Sichtweise 
nunmehr auch nicht durch eine bloße Berufung auf positive Generalpräventio{l, auf 
die moralisch-sitrenbi!dende Kraft der Setzung von Symbolen als quasi ~volkspäd­
agogischen Mirteilungeo«9s ersetzt werden. Die Borschaft im Bereich der Regelung 
der Prostitution lautet, daß derjenige, der sexuelle Dienstleistungen anbierer, sters 

94 S(!Jünemdnn, Die Miß~ch,ung der sc,uellen SclbslbcSlimmun~ des Ehopanners als kr;m i""lp oli,;sche, 
Problem. GA '996, $. J!7-

95 Völlig w trclfend dahcr .uch AppeI, Reclussüt<rsch u,z durch Strafrecht '. Kri,V '999, 17S H. und grund· 
legend Frisch. Wcsonlli,he StrJfbarkeitsvor.lussclwl1gen eincr modernen StNfgc,etzgebung. in, Eserl 
JS:ai.scr/Wcigend (Hrsg.), Von lotalitärem zu rechtSStoarlichcm Strafrech., '??J, S. 201 fl., die beide be­
Ionen, daß Rech'.sgütcr .lIc.,f,lls miuclbar über primör iCSlzu!cgendc und - auch an dcr Vcrf>ssung und 
ihrer Grund rechre - zu rechrfertigende Verha l!c~snormcn ge5ohü,z' werden . 

96 U:llrma"n (Fn. 9)' S. ~S. 
97 S. o. (Fn. 6). 
98 Der Ausdruck ",mm' vonjar(bo,'g, Vilkcn SOrlS " r.!kitt viII vi h.? m, Vielor (Hrsg.), Varning rö r s'r'[f. 

'994, S. )' . 
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374 und in. allen Situationen Opfer ist (doch ohne daß eine über das Serafrecht weit 
hinausgehende Hilfe und Unterstützung gewährt wjrd)~~. 

6. Schlußbemerkungen 

Der Mythos der ,.wollüstigen Huhre« ist zum Glück aus dem öffentlichen Diskurs 
verdrängt worden. an seine Stelle ist der der Prostituierten als Opfer getreten. Opfer 
nichT bloß der gese!lschafclichen Verhältnisse, sondern ganz konkret der sie umge­
benden und von ihr profitierenden Personen: des Bordcllbccreibers. des Zuhälters 
und des Freiers. Hiergegen ist. was die Mehrzahl der Prostituierten betrifft, nichts 
einzuwenden, doch welche Konsequenzen hat diese Sichrweise im Zusammenhang 
mit der gesetzlichen Ausgestaltung der Regelung der Prostilution? 
Sowohl das schwedische als auch das deutSche Strafrecht nehmen sich jeweils l1ur 
einzelner Akteure aus dem Bereich der Prostitucion an. Man straft die Förderung des 
sich prostituierenden Verhaltens und dieses selbst unter gewissen Umständen, oder 
eben die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen. Zu einem Verbot der Prostitu­
tion, der konsequenten Krimil1alisierung aller Beteiligten und dem verstärkten Ein­
satz sozialer Maßnahmen kann man sich genauso wenig durchringen wie zu einer 
völligen Freigabe. denn zumindest moralischen AbSland möchte man ja markieren. 
Welche praktischen Wirkungen kann man von so gearteten Vorschriften erwarten? 
Sicher, in gewissem Maße wird verdeckt, was wir nicht gerne wissen wollen. Auch ist 
es für das Gewissen angenehm, für das Schicksal der Prostituierten direkt verant­
wortliche Personen benennen und den weitergehenden Zurechnungsprozeß abbre­
chen zu können: ~Auf der Ebene der Polirik fungiert der straf jurisTische Zugriff auf 
Systemwidersprüche allerdings als politische gewünschter Ausblendungs- und Ver­
schleierungsmechanismus. durch den gesellschaftliche Probleme personalisiert wer­
den, wodurch sie einer politischen Zurechnung entgehen . .. Das Herausgreifen von 
schwarzen Schafen reinigt die Herde« '''''. 
Die Notwendigkeit, bestehende Gesetzgebung durch ein neues Paradigma zu er­
klären oder neue mit einem alten zu vereinbaren, hat in der Stra(rechtSgeschichte 
schon seit jeher teils biu.rre Resultate gezeitigt. Heute besteht das Problem darin. daß 
man in Schweden die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen und in Deutsch­
land seit Änderung der Überschrift des t J. AbschnittS die Förderung der Prostitution 
mit dem Par.a.digma in Einklang gebracht werden müssen. daß die Sexualdelikte 
Angriffe auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Prostituierten darstellen. 
Man bat aus gutem Grund die Sichtweise aufgegeben, nach der Sexualdelikte gemein­
same Sünden sind. Für den Handel mit Sex wäre jedoch die Konstruktion als gemein­
same Straftat am ehesten mit dem Ziel zu vereinbaren, dieses Phänomen zu besei­
tigen. was naheläge. wenn es so unerwünscht ist. nur soll dies eben gerade nicht Sinn 
und Zweck der Vorschriften sein '0'. Dies nicht zuletzt aus dem Grunde, daß sich die 
Einsicht Bahn gebrochen h:ott, daß man es nie wird ausrotten können. Der vie!leicht 
ehrlichere Weg ist da noch der französische. Im neuen code penallauret die Über­
schrift des Abschnittes. in dem sich die Srrafvorschrifren über die Zuhälterei finden: 
"Angriffe auf die Würde der Person«'Ol. Noch ehrlicher wäre es aber. sich zu 

'9 Wobei hier ,wischen Schweden und Dcu,schland insofern d,f(ercnzien ",,,dr n muß. lls die nich,-
Sly~(rcchrlichc Untcrstül~ll ng darr elncn sroßcren Um{,ng "usln"ht "Is hier. 

100 p' . A, Albruhl, D", S, .... frech, im ZUGriff populi stischer Polilik. 51V '994. S_ 167. 

101 Schonktl$chroder·Lcnckney. 51GB. S 180. Rdn . l. 
101 livre 11 Ch.p;'rc V - Des ",,,in«!:' b digni,c de I. person,,<. Die S,tua,ion iSl .n.son.stcn dcr J<Ul$chcn 
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entscheiden, ob man das Problem wirklich strafrechtlich angehen will, oder ob man 
nicht doch eher auf soziale Einsätze sern. Die konsequente Alternative ist die 
zwischen der Bestrafung beider Parteien - des Freiers und der ProsLiruierten - und 
der Entkriminalisierung der Prostirution. Aus Gründen der anzuratenden Zurück­
haltung beim Einsatz des Strafrechts möchten wir für letzteres plädieren. 
Die Wahl zwischen Moral und Pragmatismus isc zu allen Zeiten schwierig und 
umstritten gewesen. Ein lehrreiches Beispiel hierfür liefen Guslaf III. Der König 
versuchte, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stark zunehmenden, durch 
die Amsroßung unverheirateter Mütter aus der Gesellschaft provozierten Kindestö­
rung entgegenzuwirken, indem er durch eine *Kindestötungsverordnungu einige 
soziale Verbesserungen rur Frauen in dieser Situation einfühne'O). Er erwiderte der 
Priesterschaft, die der von ihr so bezeichneten »Hurenverordnung« auf dem Reichs­
tag des Jahres 1786 erbluenen Widerscand leistete: 

- Die Erlahnmg hai flich[ ge~eige, daß durch die frühere BeSU"~(ungsweise, die die PricslCfschaft 
wiederhergestellt haben will, die Kindestörung in mehr odawenige.r großem Umfang aufgehort 
hat, aber wohl, daß eine geschwängerte Frau d~ Kind als Unglück ansah und Gewal[ gegen ein 
sinnloses Leben ~nwende[e zu ihrer eigenen Reuung. Welche Mine! bleiben d~ andere übrig, als 
sie durch einc mildere Behandlung auf den Gedanken zu bringen, daß sie MUller ist, ... niehl sie 
aber (ü.r ihr ganzes Leben in Unglück und NO! zu stürzen, oder in Verzweiflung, die mit der 
Verschwendung beider Leben endet, des einen unschuldig, des anderen durch ein Verbrechen. 
Einrichtungen für den Unterhalt und die Aufziehung des Kindes, an die zugleich ged~cht wurde, 
haben bereits ihre Wirkung gezeigt wo sie hegonnen wurden. Sie auswweiecn, dv.u bedarf es 
Zeit und Geldminel. Wenn ein einziges Leben gerelter werden kann, beweist dies den NUlzen, 
wieviel mehr, wenn mehr gereue[ werden) Weiter kann man nicht kommen. Die Weh bleibt 
immer Weh, in der das Schlccllle oft vorkommen, nie aber ausgeroue[ werden kann und wozu 
soll[en sonSI Gesee1-c nötig 5ein?'o, 

Bemhard SchlinklRalf Pascher 

Der Verfassungskompromiß 
zum Religionsunterricht 
Für den Konflikt um den ReIigionsuntemcht in den neuen Ländern ist von 
entscheidender Bedeutung, wie die Bestimmungen des Grundgesetzes zum 
Religionsunterricht entstanden und gemeint sind. Die UntersUChung zeich-
net anhand weitgehend erstmals gesichteter Materialien die einschlägigen 
Diskussionen des Parlamentarischen Rates nach. 

2000,91 s., brosch .• 38,- DM, 277,- öS, 35,50 sFr. ISBN 3-7890-6806-3 
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sehr ähnlich: ,Lrs ·,luICurs de I'aclc prineip,1 (proslime) qui ne SOn' p"" susccpliblcs d'~tre poursuivis son' 
con,id.'res eömmc d~s vi"limes des personnes qui les onl ~idc' a l·~ccomplir.< Juris-Classeur Pen.1 }, 
'997 An . l2S-S A '1, 100roduCI;on. 

10) Durch die Verordnung ""urde es ihnen U •• l. ermöglicht, ihr Kind unler Betreuung in Anonym ' r~1 und 
ohne Nennung des V"crs LU gebaren . Auch W2Y eine gC"'i"e UmerstUlzung fu r das Kind vorges.hen. 
und wurdc eS d.r Kirche "erbolen, die MUlle r aus dcr Glaubcnsgemcinsd"J, ~uszusc"li tllcn . 

'04 Wi«ltrg~geb.n in Anne,." Hum.nitel och rallon.li,m, '.96S . S.) lS-)19. Die Äußcrung des Konigs 
wurde von Reichsr.1 Mn Hermansson verfalle 
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